
Tarifvertrag  
für den öffentlichen Dienst (TVöD) 

- Besonderer Teil Verwaltung - 
(BT-V) 

 

 
vom 13. September 2005, 

geändert durch Änderungstarifvertrag Nr. 1 vom 1. August 2006, 
geändert durch Änderungstarifvertrag Nr. 2 vom 31. März 2008, 

geändert durch Änderungstarifvertrag Nr. 3 vom 12. September 2008, 
geändert durch Änderungstarifvertrag Nr. 4 vom 6. Oktober 2008, 
geändert durch Änderungstarifvertrag Nr. 5 vom 31. März 2009, 
geändert durch Änderungstarifvertrag Nr. 6 vom 27. Juli 2009 

geändert durch Änderungstarifvertrag Nr. 7 vom 13. November 2009, 
geändert durch Änderungstarifvertrag Nr. 8 vom 24. November 2009, 

zuletzt geändert durch Änderungstarifvertrag Nr. 9 vom 27. Februar 2010 

 

- nicht amtliche Lesefassung - 

 

Zwischen 

 

der Bundesrepublik Deutschland, 

vertreten durch das Bundesministerium des Innern,  

 

und 

 

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, 

vertreten durch den Vorstand 

 

einerseits 

 

und 

 

[den vertragsschließenden Gewerkschaften] *) 

 

andererseits 

 

wird Folgendes vereinbart: 

 

                                            
*) Mit den Gewerkschaften ver.di und dbb tarifunion wurden jeweils gleich lautende Tarifverträge ge-
schlossen. 
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B. Besonderer Teil Verwaltung (BT-V) 

Abschnitt VII  

Allgemeine Vorschriften 

§ 40  

Geltungsbereich 

(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für alle Beschäftigten, die unter § 1 des Tarifvertrages 

für den öffentlichen Dienst (TVöD) fallen, soweit sie nicht von anderen Beson-

deren Teilen des TVöD erfasst sind. 2Der Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Verwaltung (BT-V) – bildet im Zusammenhang 

mit dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Allgemeiner Teil - den Tarif-

vertrag für die Sparte Verwaltung. 

 

(2) Soweit in den nachfolgenden Bestimmungen auf die §§ 1 bis 39 verwiesen wird, 

handelt es sich um die Regelungen des TVöD – Allgemeiner Teil –. 

 

§ 41  

Allgemeine Pflichten 

1Die im Rahmen des Arbeitsvertrages geschuldete Leistung ist gewissenhaft 

und ordnungsgemäß auszuführen. 2Beschäftigte des Bundes und anderer Ar-

beitgeber, in deren Aufgabenbereichen auch hoheitliche Tätigkeiten wahrge-

nommen werden, müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich 

demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen. 

 

§ 42  

Saisonaler Ausgleich 

In Verwaltungen und Betrieben, in denen auf Grund spezieller Aufgaben (z. B. 

Ausgrabungen, Expeditionen, Schifffahrt) oder saisonbedingt erheblich ver-

stärkte Tätigkeiten anfallen, kann für diese Tätigkeiten die regelmäßige Arbeits-

zeit auf bis zu 60 Stunden in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen verlän-

gert werden, wenn durch Verkürzung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-

zeit bis zum Ende des Ausgleichszeitraums nach § 6 Abs. 2 Satz 1 ein entspre-

chender Zeitausgleich durchgeführt wird. 
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§ 43  

Überstunden 

(1) 1Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Freizeit auszugleichen. 
2Sofern kein Arbeitszeitkonto nach § 10 eingerichtet ist, oder wenn ein solches 

besteht, die/der Beschäftigte jedoch keine Faktorisierung nach § 8 Abs. 1 gel-

tend macht, erhält die/der Beschäftigte für Überstunden (§ 7 Abs. 7), die nicht 

bis zum Ende des dritten Kalendermonats - möglichst aber schon bis zum Ende 

des nächsten Kalendermonats - nach deren Entstehen mit Freizeit ausgegli-

chen worden sind, je Stunde 100 v. H. des auf die Stunde entfallenden Anteils 

des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe, höchstens jedoch 

nach der Stufe 4. 3Der Anspruch auf den Zeitzuschlag für Überstunden nach 

§ 8 Abs. 1 besteht unabhängig von einem Freizeitausgleich.  

 

(2)  1Für Beschäftigte der Entgeltgruppe 15 bei obersten Bundesbehörden sind 

Mehrarbeit und Überstunden durch das Tabellenentgelt abgegolten. 
2Beschäftigte der Entgeltgruppen 13 und 14 bei obersten Bundesbehörden er-

halten nur dann ein Überstundenentgelt, wenn die Leistung der Mehrarbeit oder 

der Überstunden für sämtliche Beschäftigte der Behörde angeordnet ist; im Üb-

rigen ist über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleistete Arbeit dieser Be-

schäftigten durch das Tabellenentgelt abgegolten. 3Satz 1 gilt auch für Leiterin-

nen/Leiter von Dienststellen und deren ständige Vertreterinnen/Vertreter, die in 

die Entgeltgruppen 14 und 15 eingruppiert sind. 

 

§ 44  

Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld 

(1) Für die Erstattung von Reise- und Umzugskosten sowie Trennungsgeld finden 

die für die Beamtinnen und Beamten jeweils geltenden Bestimmungen entspre-

chende Anwendung.  

 

(2) 1Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am aus-

wärtigen Geschäftsort als Arbeitszeit. 2Für jeden Tag einschließlich der Reise-

tage wird jedoch mindestens die auf ihn entfallende regelmäßige, durchschnitt-

liche oder dienstplanmäßige Arbeitszeit berücksichtigt, wenn diese bei Nichtbe-

rücksichtigung der Reisezeit nicht erreicht würde. 3Überschreiten nicht anre-

chenbare Reisezeiten insgesamt 15 Stunden im Monat, so werden auf Antrag 

25 v. H. dieser überschreitenden Zeiten bei fester Arbeitszeit als Freizeitaus-

gleich gewährt und bei gleitender Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden 
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Vorschriften auf die Arbeitszeit angerechnet. 4Der besonderen Situation von 

Teilzeitbeschäftigten ist Rechnung zu tragen. 

 

(3) Soweit Einrichtungen in privater Rechtsform oder andere Arbeitgeber nach ei-

genen Grundsätzen verfahren, sind diese abweichend von den Absätzen 1 und 

2 maßgebend. 

 

Abschnitt VIII  

Sonderregelungen (Bund) 

§ 45  

Sonderregelungen für Beschäftigte, 

die zu Auslandsdienststellen des Bundes entsandt sind 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

 

Nr. 1 zu § 1 - Geltungsbereich - 

(1) Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte mit deutscher Staatsangehö-

rigkeit (Deutsche im Sinne des Artikels 116 GG) oder einer Staatsangehörigkeit 

eines anderen Mitgliedsstaates der europäischen Union bei den diplomatischen 

und berufskonsularischen Vertretungen sowie bei anderen Dienststellen der 

Bundesrepublik im Ausland (Auslandsdienststellen), die nach Abschluss eines 

Arbeitsvertrages nach Bundestarifrecht von ihrer obersten Bundesbehörde zur 

Dienstleistung in das Ausland entsandt worden sind (entsandte Kräfte) oder de-

nen die gleiche Rechtsstellung durch einen mit der obersten Bundesbehörde 

geschlossenen Arbeitsvertrag eingeräumt worden ist. 

 

(2) Die Nrn. 3, 4, und 12 gelten auch für Beschäftigte des Bundes, die bei einer 

Inlandsdienststelle tätig sind, dem Inhalt ihres Arbeitsvertrages nach jedoch 

auch zu Auslandsdienststellen entsandt werden können. 

 

(3) Diese Sonderregelungen gelten nicht für Beschäftigte, die Einheiten der Bun-

deswehr bei deren vorübergehender Verlegung zu Ausbildungszwecken in das 

Ausland folgen. 
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Nr. 2 
 1Für Beschäftigte bei Auslandsvertretungen (§ 3 Abs. 1 des Gesetzes über den 

Auswärtigen Dienst - GAD) gelten die §§ 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 27 GAD 

entsprechend. 2Die §§ 16, 22, 26 GAD gelten für diese Beschäftigte entspre-

chend, soweit keine Leistungen nach anderen Vorschriften gewährt werden. 

 

Nr. 3 zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen – 

 Der Arbeitgeber kann auch Untersuchungen auf Tropentauglichkeit anordnen. 

 

Nr. 4 zu § 4 - Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung - 

 § 4 Abs. 1 Satz 2 gilt nicht. 

 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

 

Nr. 5 zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 
 1Eine Verkürzung der regelmäßigen Arbeitszeit für die Beamten an einer Aus-

landsdienststelle nach § 7 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über den Auswärtigen 

Dienst bzw. nach § 5 der Arbeitszeitverordnung gilt auch für die entsprechen-

den Beschäftigten an dieser Dienststelle. 2In diesen Fällen findet ein Ausgleich 

für Überstunden (Nr. 6 Satz 1) nur statt, wenn die verkürzte regelmäßige Ar-

beitszeit um mehr als fünf Stunden im Monat überschritten wird. 

 

Nr. 6 zu § 8 - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit - 
 1Überstundenentgelt, Zeitzuschläge und Zulagen nach § 8 werden nicht ge-

zahlt. 2Alle Überstunden sind bis zum Ende des sechsten Kalendermonats nach 

Ableistung der Überstunden durch entsprechende bezahlte Arbeitsbefreiung 

auszugleichen. 3Rufbereitschaft und Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereit-

schaft werden nicht bezahlt, sondern unter Berücksichtigung des Satzes 1 auf 

der Berechnungsgrundlage des § 8 Abs. 3 in Freizeit ausgeglichen; § 8 Abs. 2 

gilt entsprechend. 

 

Protokollerklärung: 

Das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung zuzüglich der Zeitzuschläge für 

Überstunden ist das Überstundenentgelt. 
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Zu Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

 

Nr. 7 zu § 14 - Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit - 
 1Die persönliche Zulage nach § 14 Abs. 3 wird auch dann nicht gezahlt, wenn 

die Beschäftigten andere Beschäftigte oder Beamte während deren Heimatur-

laubs länger als einen Monat oder im Fall des § 14 Abs. 2 länger als drei Tage 

vertreten. 2Zeiten einer höherwertigen Heimaturlaubsvertretung werden bei ei-

ner anschließenden höherwertigen Vertretung aus anderen Gründen auf die in 

§ 14 Abs. 1 genannte Frist von einem Monat angerechnet. 

 

Protokollerklärung: 
1Dem Beschäftigten darf innerhalb eines Jahres eine Heimaturlaubsvertretung 

nur einmal übertragen werden. 2Die Regelung für Beschäftigte gemäß § 38 

Abs. 5 Satz 2 tritt erst bei In-Kraft-Treten eines Tarifvertrags nach § 14 Abs. 2 in 

Kraft. 

 

Nr. 8 zu § 15 -Tabellenentgelt - 

 (1) 1Beschäftigten mit dienstlichem und tatsächlichem Wohnsitz im Ausland 

werden zu dem Tabellenentgelt (§ 15) Auslandsbezüge in entsprechender 

Anwendung der §§ 15 und 52 bis 55 des Bundesbesoldungsgesetzes ge-

zahlt. 2Die Auslandsbezüge bleiben bei der Jahressonderzahlung (§ 20) 

unberücksichtigt. 

 

 (2) 1Die Tabelle Auslandszuschlag der Anlage VI.1 Bundesbesoldungsgesetz 

findet mit der Maßgabe Anwendung, dass anstelle der Zeilen des Tabel-

lenkopfes „Grundgehaltsspanne von – bis“ der Tabellenkopf nach Anlage 

B (Bund) Anwendung findet. 2Die Beträge der Anlage A (Bund) nehmen an 

allgemeinen Entgeltanpassungen teil. 3Teilzeitbeschäftigten steht der Aus-

landszuschlag anteilig gemäß § 24 Abs. 2 zu.  

 

 Protokollerklärung: 

Die Tarifvertragsparteien überprüfen Ende 2015, ob die Entwicklung der 

Zuschlagstabellen für Tarifbeschäftigte und Beamtinnen und Beamte ko-

härent verläuft oder Anpassungsbedarf besteht.  

 

 (3) 1Zulagen und Zuschläge werden mit Ausnahme der in Absatz 1 geregelten 

Entgeltbestandteile den bei Auslandsdienststellen tätigen Beschäftigten 

nicht gezahlt. 2Aufwandsentschädigungen werden nach den für die ent-

sprechenden Beamtinnen und Beamten geltenden Bestimmungen gezahlt. 
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Nr. 9 zu § 22 - Entgelt im Krankheitsfall - 

(1) 1Bei einer durch Krankheit oder Arbeitsunfall verursachten Arbeitsunfähigkeit im 

Ausland werden das Tabellenentgelt und die Auslandsbezüge (Nr. 8) ohne 

Rücksicht auf die Beschäftigungszeit bis zum Tage vor der Rückreise vom Aus-

landsdienstort in das Inland gewährt. 2Die im § 22 Abs. 3 festgesetzten Fristen 

für die Gewährung eines Krankengeldzuschusses beginnen mit dem Tage der 

Abreise des Beschäftigten vom Auslandsdienstort zu laufen.  

 

(2) Beschäftigte, die bei einer Auslandsdienststelle tätig sind, sollen den Nachweis 

der Arbeitsunfähigkeit durch eine Bescheinigung des Vertrauensarztes der Aus-

landsdienststelle erbringen; Beschäftigte bei einer diplomatischen oder konsula-

rischen Vertretung sollen den Nachweis in der Weise erbringen, wie er durch 

die Geschäftsordnung für die Auslandsvertretung vorgesehen ist. 

 

Nr. 10 zu § 23 Abs. 3 - Sterbegeld - 

 Der Berechnung des Sterbegeldes für die Hinterbliebenen von Beschäftigten 

gemäß § 23 Abs. 3, die zur Zeit ihres Todes Auslandsbezüge erhielten, sind 

diese Auslandsbezüge, jedoch ausschließlich einer Aufwandsentschädigung, 

zugrunde zu legen. 

 

Zu Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung 

 

Nr. 11 zu § 26 - Erholungsurlaub - 

(1) Für den Erholungsurlaub gelten neben den tariflichen Vorschriften die jeweili-

gen Bestimmungen für die im Ausland tätigen Bundesbeamten entsprechend. 

 

(2) 1Wird das Arbeitsverhältnis während oder mit Ablauf eines Urlaubs im Inland, 

für den Fahrkostenzuschuss gewährt wurde, aus einem vom Beschäftigten zu 

vertretenden Grunde gelöst, so werden die niedrigsten Fahrkosten (vgl. § 4 

Abs. 2 der Heimaturlaubsverordnung) nur der Reise vom Dienstort in das Inland 

erstattet. 2Wird das Arbeitsverhältnis innerhalb eines Jahres nach Beendigung 

eines Urlaubs im Inland aus einem vom Beschäftigten zu vertretenden Grunde 

gelöst, so hat der Beschäftigte die Hälfte der dafür erstatteten Fahrkosten zu-

rückzuzahlen, es sei denn, das er im Anschluss an den Urlaub an einen ande-

ren Dienstort versetzt worden war und den Dienst dort angetreten hatte. 

 

Zu Abschnitt V Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
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Nr. 12 zu § 33 - Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung - 

(1) 1Im Wirtschaftsdienst Beschäftigte der Entgeltgruppen 9 bis 15 bedürfen in den 

ersten zwei Jahren nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Aufnahme 

einer entgeltlichen Beschäftigung in einem der ausländischen Staaten, in dem 

sie während ihres Arbeitsverhältnisses tätig waren, der Genehmigung des Ar-

beitgebers. 2Wird eine entgeltliche Beschäftigung ohne die erforderliche Ge-

nehmigung aufgenommen, so hat der Beschäftigte eine Vertragsstrafe in Höhe 

von drei Monatsbezügen seiner letzten Auslandsvergütung zu entrichten. 3Die 

Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen bleibt unberührt. 

 

(2) Beschäftigte, die auf Kosten des Arbeitgebers eine besondere Ausbildung in 

einer Fremdsprache erhalten haben, sind verpflichtet, dem Arbeitgeber die Kos-

ten dieser Ausbildung zu erstatten, wenn das Arbeitsverhältnis aus einem von 

dem Beschäftigten zu vertretenden Grunde vor Ablauf von drei Jahren nach 

Abschluss der Sprachausbildung endet. 

 

Zu Abschnitt VII Allgemeine Vorschriften 

 

Nr. 13 zu § 44 - Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld - 
 1Für die Gewährung von Umzugskostenvergütung bei Auslandsumzügen sind 

die für die Beamtinnen/Beamten des Arbeitgebers jeweils geltenden Bestim-

mungen mit folgenden Maßgaben sinngemäß anzuwenden: 

 1. Im Falle des Ausscheidens eines Beschäftigten aus dem Arbeitsverhältnis 

an einem Auslandsdienstort wird eine Umzugskostenvergütung nur ge-

währt, wenn für den Umzug an den Auslandsdienstort Umzugskostenver-

gütung gewährt und nicht zurückgefordert worden ist. § 19 Abs. 4 der Aus-

landsumzugskostenverordnung - AUV - bleibt unberührt. 

 2. Der Beschäftigte, dessen Arbeitsverhältnis aus einem von ihm nicht zu 

vertretenden Grunde im Ausland beendet worden ist, hat für sich und die 

in § 1 Abs. 1 Nr. 2 AUV bezeichneten Personen Anspruch auf eine Um-

zugskostenvergütung nach §§ 2 bis 5 und 10 AUV sowie § 9 Abs. 1 

BUKG. Die Umzugskostenvergütung wird nur gewährt, wenn der Beschäf-

tigte spätestens sechs Monate nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

nach einem frei gewählten Wohnort im Inland umzieht. § 19 Abs. 1 bis 3 

AUV bleibt unberührt. § 19 Abs. 1 bis 3 AUV gilt entsprechend, wenn der 

Beschäftigte wegen Bezugs eines vorgezogenen oder flexiblen Altersru-

hegeldes oder einer entsprechenden Versorgungsrente aus der zusätzli-

chen Alters- und Hinterbliebenenversorgung im Ausland aus dem Arbeits-

verhältnis ausgeschieden ist. 
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 3. In dem Falle der Nr. 11 Abs. 2 Satz 1 werden Auslagen für eine Umzugs-

reise nicht erstattet. 

 4. Endet das Arbeitsverhältnis aus einem von dem Beschäftigte zu vertre-

tenden Grunde vor Ablauf von zwei Jahren nach einem Umzug, für den 

Umzugskostenvergütung nach § 3 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 

2 Nr. 3 und 4 des Bundesumzugskostengesetzes - BUKG - zugesagt wor-

den war, so hat der Beschäftigte die Umzugskostenvergütung zurückzu-

zahlen. War die Umzugskostenvergütung nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 BUKG zu-

gesagt worden, ist nur der nach § 12 AUV gewährten Ausstattungsbeitrag 

zurückzuzahlen, wenn der Beschäftigte insgesamt mehr als zwei Jahre bei 

Auslandsdienststellen tätig war. Sätze 1 und 2 gelten nicht für eine nach 

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 BUKG zugesagte Umzugskostenvergütung, wenn das Ar-

beitsverhältnis aufgrund einer Kündigung durch den Beschäftigten endet. 

§ 19 Abs. 4 AUV bleibt unberührt. 

 

Nr. 14  

 Für Bundeswohnungen, die Beschäftigte an Auslandsdienststellen aus dienstli-

chen oder sonstigen im Interesse des Bundes liegenden Gründen zugewiesen 

werden, gilt sinngemäß die Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Bundes-

dienstwohnungen (Dienstwohnungsvorschriften - DWV -) vom 16. Februar 1970 

(GMBI. S. 99) in ihrer jeweils geltenden Fassung und in Verbindung mit der All-

gemeinen Verwaltungsvorschrift über die Bundesdienstwohnungen im Ausland 

(Dienstwohnungsvorschriften Ausland - DWVA) vom 1. Februar 1973 (GMBI. S. 

82) in der jeweils geltenden Fassung. 

 

Zu Abschnitt VI Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

Nr. 15 zu § 37 - Ausschlussfrist – 

 Die Ausschlussfrist (§ 37) beträgt 9 Monate. 
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§ 46  

Sonderregelungen für  

Beschäftigte im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung 

Kapitel I Beschäftigte im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung 

 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

 

Nr. 1 zu § 1- Geltungsbereich - 

 Die Regelungen dieses Abschnitts gelten für die Beschäftigten des Bundesmi-

nisteriums der Verteidigung, soweit sie nicht unter Kapitel II oder die Sonderre-

gelung für in Ausland entsandte Beschäftigte (§ 45) fallen. 

 

Nr. 2 zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

(1) Beschäftigte haben sich unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 einer Ausbil-

dung im Selbstschutz sowie in der Hilfeleistung und Schadensbekämpfung bei 

Katastrophen zu unterziehen.  

 

(2) 1Beschäftigte haben jede ärztlich festgestellte und ihnen vom Arzt mitgeteilte 

übertragbare Krankheit innerhalb ihres Hausstandes unverzüglich dem Dienst-

stellenleiter zu melden. 2Zur Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht kann der 

Meldung durch Übergabe eines verschlossenen Umschlages genügt werden, 

der nur vom Arzt zu öffnen ist. 

 

(3)  Beschäftigte können an den für die Bundeswehr angeordneten medizinischen 

Schutzmaßnahmen, insbesondere Schutzimpfungen, auf Kosten des Arbeitge-

bers teilnehmen. 

 

(4)  Beschäftigte haben vor Beginn und Ende einer größeren militärischen Unter-

nehmung Anspruch auf eine ärztliche Untersuchung auf Kosten des Arbeitge-

bers. 

 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

 

Nr. 3 zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

(1) Kann die Arbeitsstelle nur mit einem vom Arbeitgeber gestellten Fahrzeug er-

reicht werden und trifft das Fahrzeug infolge höherer Gewalt nicht rechtzeitig an 
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der Arbeitsstelle ein, wird die Zeit ab dem Zeitpunkt des auf der Arbeitsstelle 

angeordneten Arbeitsbeginns als Arbeitszeit gewertet. 

 

(2) 1Für Beschäftigte in Versorgungs- und Instandsetzungseinrichtungen sowie auf 

Flug-, Schieß- und Übungsplätzen beginnt und endet die Arbeitszeit am jeweils 

vorgeschriebenen Arbeitsplatz, soweit nicht ein Sammelplatz bestimmt wird. 
2Stellt der Arbeitgeber bei Entfernungen von der Grenze der Arbeitsstelle (z. B. 

Eingangstor) bis zum Arbeitsplatz von mehr als einem Kilometer für diese Stre-

cke eine kostenlose Beförderungsmöglichkeit nicht zur Verfügung, gilt die über 

die bei Gestellung eines Fahrzeugs üblicherweise benötigte Beförderungszeit 

hinausgehende Zeit als Arbeitszeit.  

 

Protokollerklärung: 

Der Begriff der Arbeitsstelle ist weiter als der Begriff des Arbeitsplatzes. Er um-

fasst z. B. den Verwaltungs-/Betriebsbereich in dem Gebäude/Gebäudeteil, in 

dem gearbeitet wird. 

 

Nr. 4 zu §§ 7, 8 - Sonderformen der Arbeit und Ausgleich für Sonderformen der Ar-

beit - 

(1)  Die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit wird bei 

der Bemessung des Entgelts mit 50 v. H. als Arbeitszeit gewertet. 

 

(2)  1Rufbereitschaft darf bis zu höchstens zehn Tagen im Monat, in Ausnahmefäl-

len bis zu höchstens 30 Tagen im Vierteljahr, angeordnet werden. 2Diese zeitli-

che Einschränkung gilt nicht für Zeiten erhöhter Bereitschaft für den Bereich der 

gesamten Bundeswehr. 

 

(3) 1Die Arbeitszeitdauer des Feuerwehrpersonals und des Wachpersonals beträgt, 

wenn in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst vorliegt, 24 Stunden je 

Schicht, sofern der Gesundheitsschutz der Beschäftigten durch Gewährung 

gleichwertiger Ausgleichsruhezeiten in unmittelbarem Anschluss an die verlän-

gerten Arbeitszeiten gewährleistet wird. 2Aus dienstlichen Gründen kann ein 

kürzerer Schichtturnus festgelegt werden. 3Durch entsprechende Schichteintei-

lung soll sichergestellt werden, dass die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 

bis zum Ende des Ausgleichszeitraums nach § 6 Abs. 2 im Durchschnitt nicht 

überschritten wird. 4Zeitzuschläge nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Buchst. b, c, d, e 

werden zu 50 v. H. gezahlt. 5Zeitzuschläge nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f, 

sowie Zulagen nach Abs. 5 und 6 werden nicht gezahlt. 6Die über 168 Stunden 
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hinausgehende Zeit wird bei der Bemessung des Entgelts mit 50 v. H. als Ar-

beitszeit gewertet und mit dem Überstundenentgelt vergütet. 

 

(3a) Unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze der Sicherheit und des Gesund-

heitsschutzes kann die Arbeitszeit des Feuerwehrpersonals, sofern in die Ar-

beitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt, auf 

bis zu 54 Stunden im Siebentageszeitraum ohne Ausgleich verlängert werden, 

wenn dienstliche Gründe bestehen und der oder die Beschäftigte schriftlich ein-

gewilligt hat. 

 

(3b) Unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze der Sicherheit und des Gesund-

heitsschutzes kann die Arbeitszeit des Wachpersonals, sofern in die Arbeitszeit 

regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt, auf bis zu 65 

Stunden im Siebentageszeitraum ohne Ausgleich verlängert werden, wenn 

dienstliche Gründe bestehen und der oder die Beschäftigte schriftlich eingewil-

ligt hat. 

 

Protokollerklärung zu den Absätzen 3a und 3b:  

Bei den Stundenzahlen handelt es sich um Durchschnittswerte, bezogen auf ei-

nen Ausgleichszeitraum von einem Jahr. 

 

(3c) 1Beschäftigten, die die Einwilligung zur Verlängerung der Arbeitszeit nicht erklä-

ren oder die Einwilligung widerrufen, dürfen daraus keine Nachteile entstehen. 
2Die Einwilligung kann mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen 

werden. 3Die Beschäftigten sind auf die Widerrufsmöglichkeit schriftlich hinzu-

weisen. 

 

(4)  Für Beschäftigte, die an Manövern und ähnlichen Übungen teilnehmen, gilt An-

hang zu § 46 In den Fällen der Hilfeleistung und der Schadensbekämpfung bei 

Katastrophen gilt Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des Anhangs zu § 46 entsprechend. 

 

(5)  Zuschläge – außer Zeitzuschläge nach § 8 – sowie Zulagen können im Einver-

nehmen mit den vertragsschließenden Gewerkschaften auch durch Verwal-

tungsanordnungen allgemein oder für den Einzelfall gewährt werden. 
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Zu Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

 

Nr. 5 

 Beschäftigte, die für eine andere Tätigkeit qualifiziert werden, erhalten während 

der Qualifizierungszeit ihr bisheriges Tabellenentgelt und sonstige Entgeltbe-

standteile. 

 

Zu Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung 

 

Nr. 6 zu § 26 – Erholungsurlaub – 

 Bei der Berechnung nach § 21 werden die leistungsabhängigen Entgeltbestand-

teile aus dem Leistungslohnverfahren nach dem Tarifvertrag über die Ausfüh-

rung von Arbeiten im Leistungslohnverfahren im Bereich der SR 2a des Ab-

schnitts A der Anlage 2 MTArb (Gedingerichtlinien) berücksichtigt. 

 

Nr. 7 zu § 27 - Zusatzurlaub - 

 Für Beschäftigte, die unter Nr. 4 Abs. 3 fallen, beträgt der Zusatzurlaub für je 

vier Monate der Arbeitsleistung im Kalenderjahr einen Arbeitstag. 

 

Kapitel II Besatzungen von Binnen- und Seefahrzeugen und  

von schwimmenden Geräten im Bereich des  

Bundesministeriums der Verteidigung 

 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

 

Nr. 8 zu § 1 - Geltungsbereich - 
 1Die Regelungen dieses Abschnitts gelten für die im Bereich des Bundesminis-

teriums der Verteidigung beschäftigten Besatzungen von Schiffen und schwim-

menden Geräten. 2Zur Besatzung eines Schiffes gehören nur diejenigen Be-

schäftigten, die mit Rücksicht auf Schifffahrt und Betrieb an Bord, gegebenen-

falls in mehreren Schichten, tätig sein müssen und deren Tätigkeit in dem Stel-

len- und Ausrüstungsnachweis (STAN) aufgeführt ist.  

 

Protokollerklärung zu Satz 2: 

Die Eintragung in dem STAN berührt die Eingruppierung in die Entgeltgruppen 

nicht. 
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Nr. 9 zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

(1)  Beschäftigte können an den für die Bundeswehr angeordneten medizinischen 

Schutzmaßnahmen, insbesondere Schutzimpfungen, auf Kosten des Arbeitge-

bers teilnehmen. 

 

(2)  Beschäftigte haben vor Beginn und Ende einer größeren militärischen Unter-

nehmung Anspruch auf eine ärztliche Untersuchung auf Kosten des Arbeitge-

bers. 

 

(3)  1Als Besatzungsmitglied von Schiffen und schwimmenden Geräten darf nur be-

schäftigt werden, wer von einem Betriebsarzt auf Seediensttauglichkeit unter-

sucht sowie vom ihr/ihm als seediensttauglich erklärt worden ist und wenn hie-

rüber ein gültiges Zeugnis dieses Arztes vorliegt. 2Wird in dem Zeugnis keine 

Seediensttauglichkeit festgestellt, ist dem Besatzungsmitglied grundsätzlich ei-

ne geeignete gleichwertige Beschäftigung an anderer Stelle zuzuweisen. 3Ist 

dies nicht möglich, erhält der Beschäftigte eine Ausgleichszulage in Höhe des 

Unterschiedsbetrages zwischen seinem bisherigen und neuen Tabellenentgelt. 

 

(4) 1Beschäftigte haben jede ärztlich festgestellte und ihnen vom Arzt mitgeteilte 

übertragbare Krankheit innerhalb ihres Hausstandes unverzüglich dem Dienst-

stellenleiter zu melden. 2Zur Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht kann der 

Meldung durch Übergabe eines verschlossenen Umschlages genügt werden, 

der nur vom Arzt zu öffnen ist.  

 

(5)  Beschäftigte haben sich unter Zahlung des Urlaubsentgelts einer Ausbildung im 

Selbstschutz sowie in der Hilfeleistung und Schadensbekämpfung bei Katastro-

phen zu unterziehen.  

 

(6)  Zu den allgemeinen Pflichten gehört auch das Ableisten von Wachdienst. 

 

(7)  Besatzungsmitglieder von Schiffen oder schwimmenden Geräten, die mit 

Schiffsküchen versehen sind, können verpflichtet werden, an der Bordverpfle-

gung teilzunehmen. 
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Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

 

Nr. 10 zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

 

(1)  1Die regelmäßige Arbeitszeit kann aus notwendigen betrieblichen/dienstlichen 

Gründen auf sieben Tage verteilt werden. 2Die gesetzlich vorgeschriebene Ru-

hezeit darf nur in höchstens zwei Zeiträume aufgeteilt werden, wenn einer eine 

Mindestdauer von 6 Stunden hat. 3Bei Fahrten von Schiffen in See können die 

gesetzlich vorgeschriebenen Ersatzruhetage für Sonn- und Feiertagsarbeit bis 

zum Ablauf des Ausgleichzeitraums nach § 8 Abs. 2 zusammenhängend ge-

währt werden. 

 

(2)  Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 

 a) für Hafendiensttage auf Drei-, Zwei- und Einwachenschiffen acht Stunden 

arbeitstäglich oder 39 Stunden wöchentlich, 

 (b) für Seediensttage auf Dreiwachenschiffen acht Stunden täglich, auf Zwei- 

und Einwachenschiffen neun Stunden täglich. 

 

Protokollerklärung zu Absatz 2: 

Seediensttage sind alle Tage, an denen sich das Schiff mindestens 1 ½ Stun-

den außerhalb der jeweiligen seewärtigen Zollgrenze des Hafens aufhält. Geht 

ein Schiff außerhalb des Heimathafens in einem fremden Hafen vor Anker oder 

wird es dort festgemacht, gelten die dort verbrachten Zeiten erst nach Ablauf 

des dritten Tages als Hafendiensttage. Vorher sind auch die im fremden Hafen 

verbrachten Tage als Seediensttage zu bewerten. Geht das Schiff auf außer-

deutschen Liegeplätzen vor Anker oder wird es dort festgemacht, sind die dort 

verbrachten Zeiten immer als Seediensttage zu bewerten. 

 

(3)  Die regelmäßige Arbeitszeit während der Seedienst- und Hafendiensttage gilt 

durch das Tabellenentgelt (§ 15) als abgegolten. 

 

(4)  1Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle. 2Kann die Arbeitsstelle 

nur mit einem vom Arbeitgeber gestellten schwimmenden Fahrzeug erreicht 

werden, so wird die Transportzeit bei der Hin- und Rückfahrt jeweils mit 50 v. H. 

als Arbeitszeit gewertet. 3Die regelmäßige Arbeitszeit kann entsprechend ver-

längert werden. 4Trifft das Fahrzeug infolge höherer Gewalt nicht rechtzeitig an 

der Arbeitsstelle ein, wird – unbeschadet des Satzes 2 – die Zeit ab dem Zeit-
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punkt des auf der Arbeitsstelle angeordneten Arbeitsbeginns als Arbeitszeit ge-

wertet. 

 

Nr. 11 zu § 7 - Sonderformen der Arbeit - 

(1) 1Rufbereitschaft darf bis zu höchstens 10 Tagen im Monat, in Ausnahmefällen 

bis zu höchstens 30 Tagen im Vierteljahr, angeordnet werden. 2Diese zeitliche 

Einschränkung gilt nicht für Zeiten erhöhter Bereitschaft für den Bereich der ge-

samten Bundeswehr. 

 

(2) Außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit angeordnete Anwesenheit an Bord 

wird bei der Bemessung des Entgelts zu 50 v. H. als Arbeitszeit gewertet, es sei 

denn, dass Freiwache gewährt wird oder dass Arbeit angeordnet ist.  

 

(3) 1Für Beschäftigte, die über 10 Stunden hinaus zum Wachdienst herangezogen 

werden, können Wachschichten bis zu zwölf Stunden festgesetzt werden, wenn 

in den Wachdienst in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst im Sinne § 7 

Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Arbeitszeitgesetz  fällt. 2Für die Bemessung des Entgelts 

während der Wachdienste gelten folgende Vorschriften: 

 

 1. Bei folgenden Wachschichten wird für jede Wachstunde das volle Entgelt 

gezahlt: 

  a) Durchgehende Wachdienste, bei denen Pausen oder inaktive Zeiten 

während des Bereitschaftsdienstes weniger als ein Drittel der Ge-

samtwachzeit ausmachen. 

 b) Wachdienste, die ausschließlich im Freien abgeleistet werden oder 

bei denen auf Anordnung oder infolge besonderer Umstände eine 

Bindung an einen vorgeschriebenen Platz besteht (z. B. Decks-, Ma-

schinen-, Brücken- oder Ankerwachen) 

 2. Anwesenheitswachdienste, die nicht den in Nr. 1 genannten Einschrän-

kungen unterliegen, werden wie folgt bewertet: 

  a) Bei einer Tageswachschicht wird je eineinhalb Wachstunden das 

Entgelt für eine Arbeitsstunde gezahlt. 

  b) Bei einer Nachtwachschicht bis zu zwölf Stunden wird eine Stunden-

garantie von drei Arbeitsstunden angesetzt, wenn beim Wachdienst 

nur Anwesenheit verlangt und eine Schlafgelegenheit gestellt wird. 

Soweit die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht vorliegen, gilt Buch-

stabe a entsprechend. 
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(4) Bei sämtlichen Arten der Anwesenheitswachdienste wird für kleine Arbeiten 

während der Wache, die insgesamt weniger als zwei Stunden betragen, keine 

besondere Vergütung gezahlt. 

 

(5) 1Im Seebetrieb kann die tägliche Arbeitszeit für Besatzungsmitglieder  

- auf Ein- und Zwei-Wachen-Schiffen auf bis zu 12 Stunden und 

- auf Ein-, Zwei- oder Drei-Wachen-Schiffen, wenn hierfür dringende be-

triebliche/dienstliche Gründe vorliegen, auf bis zu 13 Stunden 

 verlängert werden. 2Der Gesundheitsschutz der Besatzungsmitglieder ist durch 

einen entsprechenden Ausgleich durch Freizeit zu gewährleisten, so dass bis 

zum Ende des Ausgleichszeitraums nach § 6 Abs. 2 im Durchschnitt möglichst 

die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, zumindest aber die gesetzlich nach 

dem Arbeitszeitgesetz oder tarifvertraglich im Anwendungsbereich des Absat-

zes 6 vorgesehene Höchstarbeitszeit nicht überschritten wird.  

 

Protokollerklärung zu Absatz 5: 

Seebetrieb liegt ab dem Zeitpunkt vor, in dem das Schiff zum Antritt oder zur 

Fortsetzung der Fahrt in See seinen Liegeplatz im Hafen zu verlassen beginnt 

und endet mit dem Zeitpunkt, in dem das Schiff im Hafen ordnungsgemäß fest-

gemacht hat. Liegt das Schiff in der Werft, liegt kein Seebetrieb vor. 

 

(6) 1Unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze der Sicherheit und des Gesund-

heitsschutzes kann die Arbeitszeit der Besatzungsmitglieder der Drei-Wachen-

Schiffe sowie der Zwei-Wachen-Schiffe des Trossgeschwaders der Einsatzflot-

tille 2, sofern in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereit-

schaftsdienst fällt, auf bis zu 65 Stunden im Siebentageszeitraum ohne Aus-

gleich verlängert werden, wenn dienstliche Gründe bestehen und der oder die 

Beschäftigte schriftlich einwilligt. 2Beschäftigten, die die Einwilligung zur Ver-

längerung der Arbeitszeit nicht erklären oder die Einwilligung widerrufen, dürfen 

daraus keine Nachteile entstehen. 3Die Einwilligung kann mit einer Frist von 

sechs Monaten schriftlich widerrufen werden. 4Die Beschäftigten sind auf die 

Widerrufsmöglichkeit schriftlich hinzuweisen. 

 

Protokollerklärung zu Absatz 6:  

Bei der Stundenzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, bezogen auf 

einen Ausgleichszeitraum von einem Jahr. 
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Nr. 12 zu § 8 - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit - 

(1) Bei Seedienstagen werden die über acht Stunden täglich - höchstens 48 Stun-

den in der Woche - hinaus geleisteten Stunden als Überstunden bezahlt. 

 

(2) Fallen in einer Kalenderwoche nur Hafendiensttage an, ist § 7 Abs. 7 anzuwen-

den. 

 

(3) 1Fallen in einer Kalenderwoche Hafen- und Seediensttage an, gelten die über 

48 Stunden hinaus geleisteten Arbeitsstunden als Überstunden. 2Zeiten, die 

nach Nr. 10 Abs. 1 Satz 3 auszugleichen sind, bleiben unberücksichtigt. 3Wird 

die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 um mindestens zwei 

Stunden überschritten, gelten bei der Berechnung des Entgelts zusätzlich zwei 

Arbeitsstunden als Überstunden. 

 

(4) Für Seediensttage betragen die Zeitzuschläge nach § 8 Abs. 1 Satz 1 

Buchst. b, c, f 50 v. H. des Zeitzuschlages nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f; die 

Zeitzuschläge nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Buchst. d und e werden in Höhe von 50 v. 

H. gezahlt. 

 

(5) Bei angeordneter Anwesenheit an Bord nach Nr.  11 Abs. 1 werden Zeitzu-

schläge nach § 8 Abs. 1 Buchst b bis f nicht gezahlt. 

 

(6)  Bei allen Formen des Wachdienstes im Sinne der Nr. 11 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 

wird der Zeitzuschlag nach § 8 Abs. 1 Buchst b und Buchst. f nicht gezahlt. 

 

Zu Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

 

Nr. 13 

 Beschäftigte, die für eine andere Tätigkeit qualifiziert werden, erhalten während 

der Qualifizierungszeit ihr bisheriges Tabellenentgelt und sonstige Entgeltbe-

standteile. 

 

Nr. 14 zu § 19- Erschwerniszuschläge - 

 Bei Bergungen und Hilfeleistungen sowie Havariearbeiten und mit diesen zu-

sammenhängenden Arbeiten werden Zuschläge in Höhe von 25 v. H. des auf 

eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts der Stufe 2 der Ent-

geltgruppe 2 gezahlt. Dies gilt auch bei Bergungen von Fahrzeugen und Ge-

genständen der eigenen Verwaltung sowie Hilfeleistungen für solche Fahrzeuge 
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und Gegenstände, sofern die Leistungen besonders schwierig oder mit erhebli-

cher Gefahr verbunden waren. 

 

Zu Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung 

 

Nr. 15 zu § 27 - Zusatzurlaub - 

 Die Regelungen über Zusatzurlaub nach § 27 finden keine Anwendung. 

 

Nr. 16 zu Anhang zu § 46 - Regelung für die Teilnahme an Manövern und ähnlichen 

Übungen - 

 Der Anhang zu § 46 gilt auch für Besatzungsmitglieder von Binnenfahrzeugen 

bei Teilnahme an Manövern und ähnlichen Übungen in Binnengewässern. 

 

Nr. 17 zu Abschnitt VI - Übergangs- und Schlussvorschriften - 

 Beschäftigten, die auf einem Fahrzeug oder schwimmenden Gerät tätig sind, 

wird der bei Havarie oder Sinken des Fahrzeuges oder schwimmenden Gerä-

tes, durch Brand, Explosion oder Einbruchsdiebstahl oder durch ähnliche Ursa-

chen auf dem Fahrzeug oder Gerät nachweisbar entstandene Schaden an per-

sönlichen Gegenständen bis zum Höchstbetrag von 1.500 Euro im Einzelfall er-

setzt. 

 

Kapitel III Beschäftigte gemäß § 38 Abs. 5 Satz 1 einschließlich Ärztinnen/Ärzten  

und Zahnärztinnen/Zahnärzten in Bundeswehrkrankenhäusern 

 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

 

Nr. 18 zu § 1 - Geltungsbereich - 

 Für Beschäftigte gemäß § 38 Abs. 5 Satz 1 einschließlich Ärztinnen/Ärzten und 

Zahnärztinnen/Zahnärzten in Bundeswehrkrankenhäusern gelten die Regelun-

gen der §§ 41 bis 52 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst - Besonderer 

Teil Krankenhäuser - (BT-K) vom 13. September 2005, in der Fassung vom 24. 

November 2005, entsprechend, soweit im Folgenden nicht etwas anderes be-

stimmt ist. 

 

Nr. 19 zu § 42 BT-K - Allgemeine Pflichten der Ärztinnen und Ärzte - 

 § 42 Allgemeine Pflichten der Ärztinnen und Ärzte wird für alle Beschäftigten 

nach Nr. 18 wie folgt ergänzt: 
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1. Beschäftigte können an den für die Bundeswehr angeordneten medizini-

schen Schutzmaßnahmen, insbesondere Schutzimpfungen, auf Kosten 

des Arbeitgebers teilnehmen. 

2. Beschäftigte haben sich unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 einer 

Ausbildung im Selbstschutz sowie in der Hilfeleistung und Schadensbe-

kämpfung bei Katastrophen zu unterziehen. 

3. Beschäftigte haben jede festgestellte und ihnen vom Arzt mitgeteilte über-

tragbare Krankheit innerhalb ihrer Haustände unverzüglich der Dienststel-

lenleitung zu melden. Zur Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht kann 

die Meldung in einem verschlossenen Umschlag übergeben werden, der 

nur von einer Ärztin/einem Arzt zu öffnen ist. 

 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

 

Nr. 20 zu § 45 BT-K - Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft - 

 Die in Absatz 3 Satz 1 eröffnete Möglichkeit einer Umsetzung durch eine Be-

triebs-/Dienstvereinbarung kann für den Bund auch durch einen Bundestarifver-

trag erfolgen. 

 

Nr. 21 zu § 46 BT-K – Bereitschaftdienstentgelt – 

Absatz 4 gilt mit der Maßgabe, dass an Stelle der Anlage C BT-K die Anlage C 

(Bund) Anwendung findet und dass sich die Bereitschaftsdienstentgelte bei all-

gemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die 

jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz verändern. 

 

Nr. 21a zu § 50 BT-K – Ausgleich für Sonderformen der Arbeit - 

Buchstabe a gilt mit der Maßgabe, dass der Zeitzuschlag für Nachtarbeit 

15 v. H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stu-

fe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe beträgt. 

 

Zu Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

 

Nr. 22 zu § 15 - Tabellenentgelt -  

(1) 1Für die Beschäftigten im Pflegedienst, Ärztinnen/Ärzte bestimmen sich das 

Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestandteile – mit Ausnahme der Be-

reitschaftsdienstentgelte (Anlage C) und des Zeitzuschlags für Nachtarbeit – 

nach den für die Beschäftigten nach § 40 BT-K (vom 13. September 2005 in der 

Fassung vom 24. November 2005) geltenden Regelungen des Allgemeinen 

Teils (vom 13. September 2005 in der Fassung vom 24. November 2005) bzw. 

 

22



des TVÜ-VKA (vom 13. September 2005 in der Fassung vom 24. November 

2005) mit der Maßgabe, dass sich die Tabellenentgelte ab dem 1. Januar 2008 

um 50 Euro sowie anschließend um 3,1 v. H., ab dem 1. Januar 2009 um weite-

re 2,8 v. H., ab dem 1. Januar 2010 um weitere 1,2 v. H., ab dem 1. Januar 

2011 um weitere 0,6 v. H. und ab dem 1. August 2011 um weitere 0,5 v. H. er-

höhen.2Die übrigen Beschäftigten erhalten das Tabellenentgelt und die sonsti-

gen Entgeltbestandteile - mit Ausnahme der Bereitschaftsdienstentgelte - nach 

den für den Bund geltenden Regelungen des Allgemeinen Teils und des TVÜ-

Bund. 

 

(2) Beschäftigte, die für eine andere Tätigkeit qualifiziert werden, erhalten während 

der Qualifizierungszeit ihr bisheriges Tabellenentgelt und sonstige Entgeltbe-

standteile. Für Beschäftigte im Pflegedienst gilt § 22 Abs. 2 TVÜ-VKA. 

 

§ 47  

Sonderregelungen für Beschäftigte im Bereich des  

Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung 

Kapitel I Allgemeine Bestimmungen für Beschäftigte der Wasser- und Schiff- 

fahrtsverwaltung des Bundes und des Bundesamtes für Seeschifffahrt  

und Hydrographie 

 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

 

Nr. 1 zu § 1 - Geltungsbereich - 

(1) 1Diese Sonderregelungen gelten für die Beschäftigten der Wasser- und Schiff-

fahrtsverwaltung des Bundes, die beim Bau, der Unterhaltung und dem Betrieb 

von wasserbaulichen Einrichtungen und wasserwirtschaftlichen Anlagen einge-

setzt sind einschließlich der Besatzungen von Schiffen und von schwimmenden 

Geräten, soweit die Schiffe und schwimmenden Geräte in den von der Verwal-

tung aufzustellenden Schiffslisten aufgeführt sind. 2Zur Besatzung eines Schif-

fes oder schwimmenden Gerätes gehören nur diejenigen Beschäftigten, die mit 

Rücksicht auf Schifffahrt und Betrieb an Bord, gegebenenfalls in mehreren 

Schichten, tätig sein müssen und in der von der Verwaltung aufzustellenden 

Bordliste aufgeführt sind. 3Beschäftigte, die an Bord Arbeiten verrichten, ohne 

selbst in der Bordliste aufgeführt zu sein, werden für die Dauer dieser Tätigkeit 

wie Besatzungsmitglieder behandelt. 4Die Regelungen gelten auch für Beschäf-

tigte der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, die auf nicht bundes-

eigenen Schiffen und schwimmenden Geräten eingesetzt sind. 
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(2) 1Diese Sonderregelungen gelten auch für die Besatzungen der seegehenden 

Schiffe des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH); Nr. 8 und 

Kapitel III gelten auch für vorübergehend an Bord eingesetzte Beschäftigte des 

BSH. 2Zur Besatzung eines Schiffes gehören nur diejenigen Beschäftigten, die 

mit Rücksicht auf Schifffahrt und Betrieb an Bord, gegebenenfalls in mehreren 

Schichten, tätig sein müssen und in der von der Verwaltung aufzustellenden 

Bordliste aufgeführt sind. 

 

Protokollerklärung: 

Die Eintragung in die Bordliste berührt die tarifliche Eingruppierung in die Ent-

geltgruppen nicht.  

 

Nr. 2 zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 Zu den allgemeinen Pflichten gehört auch das Ableisten von Wachdienst. 

 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

 

Nr. 3 zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

(1) Außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit angeordnete Anwesenheit an Bord 

wird bei der Bemessung des Entgelts zu 50 v. H. als Arbeitszeit gewertet, es sei 

denn, dass Freiwache gewährt wird oder dass Arbeit angeordnet ist.  

 

(2) 1Für Beschäftigte, die über 10 Stunden hinaus zum Wachdienst herangezogen 

werden, können Wachschichten bis zu zwölf Stunden festgesetzt werden, wenn 

in den Wachdienst in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst im Sinne § 7 

Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Arbeitszeitgesetz fällt. 2Für die Bemessung des Entgelts 

während der Wachdienste gelten folgende Vorschriften: 

 

 1. Bei folgenden Wachschichten wird für jede Wachstunde das volle Entgelt 

gezahlt: 

  a) Durchgehende Wachdienste, bei denen Pausen oder inaktive Zeiten 

während des Bereitschaftsdienstes weniger als ein Drittel der Ge-

samtwachzeit ausmachen. 

  b) Wachdienste, die ausschließlich im Freien abgeleistet werden oder 

bei denen auf Anordnung oder infolge besonderer Umstände eine 

Bindung an einen vorgeschriebenen Platz besteht (z. B. Decks-, Ma-

schinen-, Brücken- oder Ankerwachen). 
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 2. Anwesenheitswachdienste, die nicht den in Nr. 1 genannten Einschrän-

kungen unterliegen, werden wie folgt bewertet: 

  a) Bei einer Tageswachschicht wird je eineinhalb Wachstunden das 

Entgelt für eine Arbeitsstunde gezahlt. 

  b) Bei einer Nachtwachschicht bis zu zwölf Stunden wird eine Stunden-

garantie von drei Arbeitsstunden angesetzt, wenn beim Wachdienst 

nur Anwesenheit verlangt und eine Schlafgelegenheit gestellt wird. 

Soweit die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht vorliegen, gilt Buch-

stabe a entsprechend. 

 

(3) Bei sämtlichen Arten der Anwesenheitswachdienste wird für kleine Arbeiten 

während der Wache, die insgesamt weniger als zwei Stunden betragen, keine 

besondere Vergütung gezahlt. 

 

Nr. 4 zu § 8 - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit - 

(1) Bei angeordneter Anwesenheit an Bord nach Nr. 3 Abs. 1 werden Zeitzuschlä-

ge nach § 8 Buchst b bis f nicht gezahlt. 

 

(2) Bei allen Formen des Wachdienstes im Sinne der Nr. 3 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 wird 

der Zeitzuschlag nach § 8 Abs. 1 Buchst b und Buchst. f nicht gezahlt. 

 

Zu Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

 

Nr. 5 

Beschäftigte, die für eine andere Tätigkeit qualifiziert werden, erhalten während 

der Qualifizierungszeit ihr bisheriges Tabellenentgelt und sonstige Entgeltbe-

standteile. 

 

Nr. 6 zu § 19 - Erschwerniszuschläge - 

(1) Bei Bergungen und Hilfeleistungen sowie Havariearbeiten und mit diesen zu-

sammenhängenden Arbeiten werden Zuschläge in Höhe von 25 v. H. des auf 

eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts der Stufe 2 der Ent-

geltgruppe 2 gezahlt. Dies gilt auch bei Bergungen von Fahrzeugen und Ge-

genständen der eigenen Verwaltung sowie Hilfeleistungen für solche Fahrzeuge 

und Gegenstände, sofern die Leistungen besonders schwierig oder mit erhebli-

cher Gefahr verbunden waren. 

 

(2) Auf Schadstoffunfallbekämpfungsschiffen und auf dem Laderaumsaugbagger 

wird für Einsätze zum Feuerschutz bzw. zur Bekämpfung von Schadstoffen, Öl 
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oder Chemikalien je Einsatztag ein Zuschlag in Höhe von 50 Euro gezahlt und 

die Verpflegung vom Arbeitgeber unentgeltlich bereitgestellt; dies gilt nicht für 

Übungseinsätze. Absatz 1 findet keine Anwendung. 

 

Zu Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung 

 

Nr. 7 zu § 27 - Zusatzurlaub - 

 Die Regelungen über Zusatzurlaub nach § 27 gelten nicht bei Tätigkeiten nach 

Nr. 3. 

 

Zu Abschnitt VI Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

Nr. 8 

 Beschäftigten, die auf einem Fahrzeug oder schwimmenden Gerät tätig sind, 

wird der bei Havarie oder Sinken des Fahrzeuges oder schwimmenden Gerä-

tes, durch Brand, Explosion oder Einbruchsdiebstahl oder durch ähnliche Ursa-

chen auf dem Fahrzeug oder Gerät nachweisbar entstandene Schaden an per-

sönlichen Gegenständen bis zum Höchstbetrag von 1.500 Euro im Einzelfall er-

setzt. 

 

Kapitel II Besondere Bestimmungen für Beschäftigte  

der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 

 

 Für die in Kapitel I Nr. 1 Abs. 1 aufgeführten Beschäftigten der Wasser- und 

Schifffahrtsverwaltung des Bundes finden ergänzend folgende besondere Be-

stimmungen Anwendung: 

 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

 

Nr. 9 zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

(1) 1Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle. 2Im Tidebetrieb richten 

sich Beginn und Ende der Arbeitszeit nach den Gezeiten. 3Kann die Arbeits-

stelle nur mit einem vom Arbeitgeber gestellten Fahrzeug erreicht werden und 

trifft das Fahrzeug infolge höherer Gewalt nicht rechtzeitig an der Arbeitsstelle 

ein, wird die Zeit ab dem Zeitpunkt des auf der Arbeitsstelle angeordneten Ar-

beitsbeginns als Arbeitszeit gewertet. 

 

(2) 1Kann die Arbeitsstelle auf Schiffen und schwimmenden Geräten nur mit einem 

vom Arbeitgeber gestellten schwimmenden Fahrzeug erreicht werden, so wird 
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die Transportzeit bei der Hin- und Rückfahrt jeweils mit 50 v. H. als Arbeitszeit 

gewertet. 2Die regelmäßige Arbeitszeit kann entsprechend verlängert werden. 
3Für Maschinisten auf Schiffen, schwimmenden Geräten und sonstigen Motor-

geräten kann die regelmäßige Arbeitszeit für Vor- und Abschlussarbeiten um 

täglich bis zu einer Stunde verlängert werden. 

 

(3) 1Sofern die Einsatzkonzeption von seegehenden Schiffen und schwimmenden 

Geräten dies erfordert (z. B. 24-Stunden-Betrieb) kann die Arbeitszeit in einem 

Zeitraum von 24 Stunden auf bis zu 12 Stunden verlängert und auf einen Zeit-

raum von 168 Stunden verteilt werden, wenn im unmittelbaren Anschluss an 

den verlängerten Arbeitszeitraum ein Ausgleich durch Freizeit erfolgt, der dem 

Umfang der regelmäßigen Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 Satz 1 entspricht. 2Im 

Rahmen der Wechselschichten nach Satz 1 geleistete Arbeitsstunden, die über 

das Doppelte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 

Satz 1 hinausgehen, sind Überstunden im Sinne des § 7 Abs. 7. 

 

(4) Die Regelungen der Absätze 1 bis 3 gelten auch für Beschäftigte der Wasser- 

und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, die auf nicht bundeseigenen Schiffen 

und schwimmenden Geräten eingesetzt sind. 

 

(5) Bei Beschäftigten der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, die nicht 

auf Schiffen und schwimmenden Geräten eingesetzt sind, 

 (a) bildet die durchgehende Arbeitszeit die Regel und 

 (b) kann bei Arbeit im Schichtbetrieb die gesetzlich vorgeschriebene Gesamt-

dauer der Ruhepausen auf Kurzpausen von angemessener Dauer aufge-

teilt werden, sofern wegen des zu erwartenden kontinuierlichen Arbeitsan-

falls mangels Vertretung die Gewährung von Ruhepausen in Zeitabschnit-

ten von jeweils mindestens 15 Minuten nicht gewährleistet werden kann. 

 

(6) 1Besatzungsmitglieder auf Schadstoffunfallbekämpfungsschiffen und auf dem 

Laderaumsaugbagger, deren Arbeitszeit sich nach Absatz 3 richtet, erhalten pro 

Einsatztag einen Zuschlag in Höhe von 25 Euro. 2Überstunden sind bis zu zwei 

Stunden täglich abgegolten (z. B. für kleinere Reparaturen); dies gilt nicht im 

Falle von Havarien, Bergungsarbeiten oder angeordneten Reparaturen. 3Der 

Zuschlag nach Satz 1 ist von der Durchschnittsberechnung nach § 21 Satz 2 

ausgenommen.  

 

Nr. 10 zu § 44 - Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld - 
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(1) 1Für Dienstreisen im Außendienst werden die entstandenen notwendigen 

Fahrtkosten nach Maßgabe der §§ 4 und 5 BRKG erstattet, sofern sie die 

Fahrtkosten zu der Arbeitsstätte, der der/die Beschäftigte dauerhaft personell 

zugeordnet ist, übersteigen. 2An Stelle des Tagegeldes im Sinne des § 6 BRKG 

wird nachfolgende Aufwandsvergütung gezahlt: 

 - bei einer Abwesenheit ab acht Stunden in Höhe von 3 Euro, 

 - bei einer Abwesenheit ab 14 Stunden in Höhe von 5 Euro, 

 - bei einer Abwesenheit ab 24 Stunden in Höhe von 8 Euro. 
 3Beträgt hierbei die Entfernung zwischen der Arbeitsstätte, der der bzw. die Be-

schäftigte dauerhaft personell zugeordnet ist und der Stelle, an der das Dienst-

geschäft erledigt wird, weniger als zwei km, wird Aufwandsvergütung nach Satz 

2 nicht gewährt. 4Notwendige Übernachtungskosten werden gemäß § 7 BRKG 

erstattet. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 wird bei Abwesenheit von 3 bis zu 8 Stunden  

eine Pauschale in Höhe von 2 Euro gezahlt. 

 

(3) 1Für Beschäftigte auf Schiffen oder schwimmenden Geräten ist Absatz 1 mit 

folgenden Maßgaben anzuwenden: 

 1. Für die Berechnung des Tagegeldes nach Absatz 1 Satz 2 ist maßge-

bend, dass sich das Schiff nicht am ständigen Liegeplatz (Heimathafen) 

befindet.  

 2. Bei Übernachtungen auf Schiffen oder schwimmenden Geräten, die nicht 

den erlassenen Mindestbestimmungen entsprechen, wird ein Übernach-

tungsgeld in Höhe von 8 Euro gezahlt. 
 2Reisebeihilfen für Familienheimfahrten werden nach Maßgabe des § 8 Sätze 3 

und 4 BRKG gezahlt. 3Satz 2 gilt nicht für Trennungsgeldempfänger nach der 

Trennungsgeldverordnung. 

 

(4) Die Regelungen in Absatz 1 und 3 ersetzen die Vorschriften über die Erstattung 

von Reisekosten des § 44 Abs. 1.  

 

(5) Abweichend von § 44 Abs. 2 Satz 3 werden nicht anrechenbare Reisezeiten bei 

fester Arbeitszeit zu 50 v. H. als Freizeitausgleich gewährt und bei gleitender 

Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften als Arbeitszeit ange-

rechnet.  

 

Kapitel III Besondere Bestimmungen für Besatzungen der seegehenden Schiffe des 

Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie 

 

28



 

 Für die in Kapitel I Nr. 1 Abs. 2 aufgeführten Beschäftigten des Bundesamtes 

für Seeschifffahrt und Hydrographie finden ergänzend folgende besondere Be-

stimmungen Anwendung: 
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Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

 

Nr. 11 zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 Beschäftigte, die dienstlich an Bord eingesetzt sind, müssen an der Bordver-

pflegung teilnehmen. 

 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

 

Nr. 12 zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

(1) 1Die regelmäßige Arbeitszeit kann aus notwendigen betrieblichen/dienstlichen 

Gründen auf sieben Tage verteilt werden. 2Bei Fahrten von Schiffen in See 

können die gesetzlich vorgeschriebenen Ersatzruhetage für Sonn- und Feier-

tagsarbeit bis zum Ablauf des Ausgleichszeitraums nach § 6 Abs. 2 zusam-

menhängend gewährt werden. 

 

(2) 1Die Ruhezeit beträgt für die Besatzungsmitglieder pro 24-Stunden-Zeitraum 

mindestens elf Stunden. 2Diese Ruhezeit darf nur in höchstens zwei Zeiträume 

aufgeteilt werden, wenn einer eine Mindestdauer von sechs Stunden hat. 3Für 

die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 

ist ein Zeitraum von sechs Monaten zugrunde zu legen. 4Es ist sicherzustellen, 

dass die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit bei Fahrten in 

See durch eine ungleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit nicht unterschritten 

wird. 5§ 7 Abs. 7 bleibt unberührt. 

 

(3) Soweit dienstplanmäßig eine Mittagspause vorgesehen ist, darf sie eine Stunde 

nicht überschreiten. 

 

(4) Werden Besatzungsmitglieder einer Wache zugeteilt, gilt diese Zeit als regel-

mäßige Arbeitszeit. 

 

(5) Dienstlicher Aufenthalt außerhalb des Schiffes auf Sandbänken oder im Watt-

gebiet sowie in den Beibooten rechnet durchgehend als Arbeitszeit. 

 

(6) Für Köche und Stewards richten sich Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie die 

Arbeitspausen nach den festgelegten Mahlzeiten der Besatzung. 
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Zu Abschnitt VII Allgemeine Vorschriften 

 

Nr. 13 zu § 44 - Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld - 

(1)  1Für Dienstreisen werden den Beschäftigten die Reisekosten nach Maßgabe 

des BRKG in der jeweils gültigen Fassung gezahlt. 2Abweichend von Satz 1 

werden für Dienstreisen auf Schiffen die entstandenen notwendigen Fahrtkos-

ten nach Maßgabe der §§ 4 und 5 BRKG erstattet. 3An Stelle des Tagegeldes 

im Sinne des § 6 BRKG wird Beschäftigten, die an Bord eingesetzt sind, ein 

Bordtagegeld von 7,50 Euro täglich gezahlt, wenn eine unentgeltliche Unter-

kunft bereitgestellt wird und die Beschäftigten mindestens acht Stunden dienst-

lich an Bord eingesetzt sind. 4Für die Berechnung des Bordtagegeldes ist maß-

geblich, dass sich das Schiff nicht am ständigen Liegeplatz (Heimathafen) be-

findet. 5Bei Einsätzen in fremdländischen Gewässern kann bei nachgewiesenen 

notwendigen Mehrkosten das Bordtagegeld entsprechend erhöht werden. 
6Besatzungsmitglieder erhalten einmal monatlich Reisebeihilfen für Familien-

heimfahrten nach Maßgabe des § 8 Sätze 3 und 4 BRKG. 7Satz 6 gilt nicht für 

Trennungsgeldempfänger nach der Trennungsgeldverordnung. 

 

(2)  Soweit die Voraussetzungen für ein Bordtagegeld nach Absatz 1 Sätze 3 und 4 

nicht vorliegen, wird bei dienstlichen Einsätzen dieser Beschäftigten von min-

destens acht Stunden an Bord im Heimathafen (ständiger Liegeplatz) eine tägli-

che Pauschale in Höhe von 7,50 Euro gezahlt. 

 

(3)  Die Regelung in Absatz 1 Sätze 2 bis 7 ersetzen die Vorschriften über die Er-

stattung von Reisekosten des § 44 Absatz 1. 

 

§ 48  

Sonderregelungen 

für Beschäftigte im forstlichen Außendienst 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

 

Nr. 1 zu § 1 - Geltungsbereich - 

 Diese Sonderregelung gilt für Beschäftigte im forstlichen Außendienst, die nicht 

von § 1 Abs. 2 Buchst. g erfasst werden. 
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Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

 

Nr. 2 

(1) 1Der tarifliche wöchentliche Arbeitszeitkorridor beträgt 48 Stunden. 
2Abweichend von § 7 Abs. 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die über 

den Arbeitszeitkorridor nach Satz 1 hinaus auf Anordnung geleistet worden 

sind. 3§ 10 Abs. 1 Satz 3 findet keine Anwendung, auf Antrag der/des Beschäf-

tigten kann ein Arbeitszeitkonto in vereinfachter Form durch Selbstaufschrei-

bung geführt werden. 

 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Dienstvereinbarungen zur Gleitzeit bestehen oder ver-

einbart werden. 

 

§ 49  

Sonderregelungen für Beschäftigte als Lehrkräfte 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

 

Nr. 1 zu § 1 - Geltungsbereich - 

 
 1Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte als Lehrkräfte an allgemein 

bildenden Schulen und berufsbildenden Schulen (Berufs-, Berufsfach- und 

Fachschulen). 2Sie gelten nicht für Lehrkräfte an Schulen und Einrichtungen der 

Verwaltung, die der Ausbildung oder Fortbildung von Angehörigen des öffentli-

chen Dienstes dienen, an Krankenpflegeschulen und ähnlichen der Ausbildung 

dienenden Einrichtungen. 

 

Protokollerklärung: 

Lehrkräfte im Sinne dieser Sonderregelungen sind Personen, bei denen die 

Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten im Rahmen eines Schulbetriebes 

der Tätigkeit das Gepräge gibt. 

 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

 

Nr. 2 
 1Die §§ 6 bis 10 finden keine Anwendung. 2Es gelten die Bestimmungen für die 

entsprechenden Beamtinnen und Beamten des Bundes in der jeweils geltenden 
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Fassung. 3Sind entsprechende Beamtinnen und Beamte nicht vorhanden, so ist 

die Arbeitszeit im Arbeitsvertrag zu regeln. 

 

Zu Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung 

 

Nr. 3 

(1) 1Der Urlaub ist in den Schulferien zu nehmen. 2Wird die Lehrkraft während der 

Schulferien durch Unfall oder Krankheit arbeitsunfähig, so hat sie dies unver-

züglich anzuzeigen. 3Die Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien oder, 

wenn die Krankheit länger dauert, nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 

zur Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen. 

 

(2) 1Für eine Inanspruchnahme der Lehrkraft während der den Urlaub in den Schul-

ferien übersteigenden Zeit gelten die Bestimmungen für die entsprechenden 

Beamtinnen und Beamten des Bundes. 2Sind entsprechende Beamtinnen und 

Beamte nicht vorhanden, erfolgt die Regelung durch Dienst- oder Betriebsver-

einbarung. 

 

Zu Abschnitt V Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 

Nr. 4 

 Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf 

des Schulhalbjahres (31. Januar beziehungsweise 31. Juli), in dem die Lehr-

kraft das gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen einer Regelaltersrente voll-

endet hat. 

 

Abschnitt IX  

Übergangs- und Schlussvorschriften (Bund) 

§ 50  

In-Kraft-Treten, Laufzeit 

(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1 Oktober 2005 in Kraft. 2Er kann mit einer Frist von 

drei Monaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt wer-

den, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2009. 

 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 können schriftlich gesondert gekündigt werden 
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 a) § 45 Nr. 6 und 8, soweit sich die entsprechenden besoldungsrechtlichen 

Grundlagen der Auslandsbezahlung für Beamte ändern. 2Die Kündigungs-

frist beträgt einen Kalendermonat zum Schluss des Monats der Verkün-

dung der Neuregelungen im Bundesgesetzblatt folgenden Kalendermo-

nats, 

 b) § 46 Nr. 19 bis 21 (Kapitel III) mit einer Frist von einem Monat zum Mo-

natsende. 2Das Sonderkündigungsrecht in § 47 Sonderkündigungsrecht 

der Bereitschafts- und Rufbereitschaftsregelung BT-K bleibt unberührt, 

 c) Anlage C (Bund) ohne Einhaltung einer Frist, frühestens jedoch zum 

30. September 2009. 

 

(3) § 45 Nr. 6 Satz 3 gilt bis zum Inkrafttreten der Eingruppierungsvorschriften des 

TVöD (Entgeltordnung). 

 

(4) Unbeschadet von Absatz 1 Satz 2 treten außer Kraft 

 § 46 Nr. 4 Abs. 3b mit Ablauf des 30. November 2010, 

 § 46 Nr. 4 Abs. 3a und 3 c mit Ablauf des 30. September2012. 

 

(5) Unbeschadet von Absatz 1 Satz 2 tritt § 46 Nr. 11 Abs. 6 mit Ablauf des 30. No-

vember 2010 außer Kraft. 

 

Abschnitt VIII  

Sonderregelungen (VKA) 

§ 45  

Beschäftige im Betriebs- und Verkehrsdienst von 

nichtbundeseigenen Eisenbahnen und deren Nebenbetrieben 

 Für Beschäftigte im Betriebs- und Verkehrsdienst von nichtbundeseigenen Ei-

senbahnen und deren Nebenbetrieben können landesbezirklich besondere 

Vereinbarungen abgeschlossen werden. 
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§ 46  

Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

 

Nr. 1 zu § 1 Abs. 1 - Geltungsbereich - 

 Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte, die hauptamtlich im kommu-

nalen feuerwehrtechnischen Dienst beschäftigt sind. 

 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit und  

zu Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

 

Nr. 2 

(1) 1Die §§ 6 bis 9 und 19 finden keine Anwendung. 2Es gelten die Bestimmungen 

für die entsprechenden Beamten. 3§ 27 findet unbeschadet der Sätze 1 und 2 

Anwendung. 

 

(2) Beschäftige im Einsatzdienst erhalten eine monatliche Zulage (Feuerwehrzula-

ge) in Höhe von 

 - 63,69 Euro nach einem Jahr Beschäftigungszeit und 

 - 127,38 Euro nach zwei Jahren Beschäftigungszeit. 

   

 

(3) 1Die Feuerwehrzulage wird nur für Zeiträume gezahlt, für die Entgelt, Urlaubs-

entgelt oder Entgelt im Krankheitsfall zusteht. 2Sie ist bei der Bemessung des 

Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) zu berücksichtigen. 3Die Feuerwehrzulage ist kein 

zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

 

Zu Abschnitt V Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 

Nr. 3  Feuerwehrdienstuntauglichkeit 

 [Derzeit nicht belegt]  

 

Nr. 4 Übergangsversorgung für Beschäftigte im Einsatzdienst 

(1) 1Das Arbeitsverhältnis von Beschäftigen im Einsatzdienst endet auf schriftliches 

Verlangen vor Vollendung des gesetzlich festgelegten Alters zum Erreichen der 

Regelaltersrente zu dem Zeitpunkt, zu dem vergleichbare Beamtinnen und Be-

amte im Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr in den gesetzlichen Ruhestand tre-
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ten. 2Die/Der Beschäftigte hat das Verlangen mindestens drei Monate vor Errei-

chen dieses Zeitpunktes zu erklären. 

 

(2) 1Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 geendet hat, erhalten für 

jedes volle Beschäftigungsjahr im Einsatzdienst bei demselben Arbeitgeber 

oder bei einem anderen Arbeitgeber, der einem Mitgliedverband der VKA ange-

hört, eine Übergangszahlung in Höhe von 45 v. H. des monatlichen Tabellen-

entgelts der Entgeltgruppe 6 Stufe 6, höchstens das 35-fache dieses Betrages. 
2Die Übergangszahlung erfolgt in einer Summe mit dem Ausscheiden der/des 

Beschäftigten.  

 

(3) 1Der Anspruch auf Übergangszahlung besteht nur dann, wenn Beschäftigte den 

Abschluss einer auf eine Kapitalleistung gerichtete Versicherung und die Ent-

richtung der Beiträge mit einer garantierten Ablaufleistung zum voraussichtli-

chen Zeitpunkt der Beendigungsmöglichkeit des Arbeitsverhältnisses nach Ab-

satz 1, mindestens in Höhe von 30 v. H. des monatlichen Tabellenentgelts der 

Entgeltgruppe 6 Stufe 6, multipliziert mit 35 nachweisen. 2Ist die/der Beschäftig-

te bei erstmaliger Tätigkeit im Einsatzdienst älter als 25 Jahre, verringert sich 

die garantierte Ablaufleistung, auf die die Versicherung nach Satz 1 mindestens 

abzuschließen ist, um 1/35 für jedes übersteigende Jahr. 3Von der Entrichtung 

der Beiträge kann vorübergehend bei einer wirtschaftlichen Notlage der/des 

Beschäftigten abgesehen werden. 

 

(4) 1Beschäftigte, die am 30. September 2005 schon und am 1. Oktober 2005 noch 

im Einsatzdienst beschäftigt sind, erhalten  

 (a) eine Übergangszahlung in Höhe von 100 v. H., wenn sie am Stichtag das 

55. Lebensjahr vollendet haben,  

 (b) eine Übergangszahlung in Höhe von 95 v. H., wenn sie am Stichtag das  

50. Lebensjahr vollendet haben, 

 (c) eine Übergangszahlung in Höhe von 87,5 v. H., wenn sie am Stichtag das 

45. Lebensjahr vollendet haben, 

 (d) eine Übergangszahlung in Höhe von 77,5 v. H., wenn sie am Stichtag das 

40. Lebensjahr vollendet haben,  

 (d) eine Übergangszahlung in Höhe von 62,5 v. H., wenn sie am Stichtag das 

37. Lebensjahr vollendet haben, 

 des 26,3-fachen des monatlichen Tabellenentgelts der Entgeltgruppe 6 Stufe 6, 

wenn sie zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Absatz 

1 mindestens 35 Jahre im Einsatzdienst bei demselben Arbeitgeber oder einem 

anderen Arbeitgeber, der einem Mitgliedverband der VKA angehört, tätig waren. 
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2Bei einer kürzeren Beschäftigung im Einsatzdienst verringert sich die Über-

gangszahlung um 1/35 für jedes fehlende Jahr. 3In den Fällen der Buchstaben c 

bis e besteht der Anspruch auf Übergangszahlung nur dann, wenn Beschäftigte 

den Abschluss einer auf eine Kapitalleistung gerichteten Versicherung und die 

Entrichtung der Beiträge mit einer garantierten Ablaufleistung zum voraussicht-

lichen Zeitpunkt der Beendigungsmöglichkeit des Arbeitsverhältnisses nach Ab-

satz 1 mindestens in Höhe der Differenz zu einer Übergangszahlung in Höhe 

von 100 v. H. nachweisen. 

 

(5) 1Einem Antrag von Beschäftigten im Einsatzdienst auf Vereinbarung von Alters-

teilzeitarbeit nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV 

ATZ) soll auch schon vor der Vollendung des 60. Lebensjahres entsprochen 

werden. 2§ 5 Abs. 7 TV ATZ gilt in diesen Fällen mit der Maßgabe, dass an die 

Stelle des Vomhundertsatzes von 5 v. H. ein Vomhundertsatz von 8,33 v. H. 

tritt. 

 

(6) 1Im Tarifgebiet Ost findet abweichend von den Absätzen 2 bis 4 bis zum 

31. Dezember 2009 die Nr. 5 SR 2x BAT-O weiterhin Anwendung. 2Ab dem 

1. Januar 2010 findet Absatz 4 mit der Maßgabe Anwendung, dass für die Al-

tersgrenze nach Abs. 4 Satz 1 Buchst. a bis e die Vollendung des Lebensjahres 

am 1. Januar 2010 maßgebend ist. 

 

§ 47  

Beschäftigte in Forschungseinrichtungen 

mit kerntechnischen Forschungsanlagen 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

 

Nr. 1 zu § 1 Abs. 1 - Geltungsbereich - 

 Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte in Forschungseinrichtungen 

mit kerntechnischen Forschungsanlagen, wie Reaktoren sowie Hochenergiebe-

schleuniger- und Plasmaforschungsanlagen und ihre hiermit räumlich oder 

funktionell verbundenen Institute und Einrichtungen. 

 

Protokollerklärung: 
1Hochenergiebeschleunigeranlagen im Sinne dieser Sonderregelungen sind 

solche, deren  Endenergie bei der Beschleunigung von Elektronen 100 Mill. 

Elektronenvolt (MeV), bei Protonen, Deuteronen und sonstigen schweren Teil-

chen 20 MeV überschreitet. 2Plasmaforschungsanlagen i. S. dieser Sonderre-
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gelungen sind solche Anlagen, deren Energiespeicher mindestens 1 Million 

Joule aufnimmt und mindestens 1 Million VA als Impulsleistung abgibt oder die 

für länger als 1 msec mit Magnetfeldern von mindestens 50.000 Gauss arbeiten 

und in denen eine kontrollierte Kernfusion angestrebt wird.  

 

Nr. 2 zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

(1) Der Beschäftigte hat sich auch – unbeschadet seiner Verpflichtung, sich einer 

aufgrund von Strahlenschutzvorschriften behördlich angeordneten Untersu-

chung zu unterziehen – auf Verlangen des Arbeitgebers im Rahmen von Vor-

schriften des Strahlenschutzrechts ärztlich untersuchen zu lassen. 

 

(2) Der Beschäftigte ist verpflichtet, die zum Schutz Einzelner oder der Allgemein-

heit vor Strahlenschäden an Leben, Gesundheit und Sachgütern getroffenen 

Anordnungen zu befolgen. 

 

(3) Zur Vermeidung oder Beseitigung einer erheblichen Störung des Betriebsab-

laufs oder einer Gefährdung von Personen hat der Beschäftigte vorübergehend 

jede ihm aufgetragene Arbeit zu verrichten, auch wenn sie nicht in sein Arbeits-

gebiet fällt; er hat sich – innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit unter Fortzah-

lung des Entgelts, außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit unter Zahlung von 

Überstundenentgelt – einer seinen Kräften und Fähigkeiten entsprechenden 

Ausbildung in der Hilfeleistung und Schadensbekämpfung zu unterziehen. 

 

(4) 1Ist nach den Strahlenschutzvorschriften eine Weiterbeschäftigung des Be-

schäftigten, durch die er ionisierenden Strahlen oder der Gefahr einer Aufnah-

me radioaktiver Stoffe in den Körper ausgesetzt wäre, nicht zulässig, so kann er 

auch dann zu anderen Aufgaben herangezogen werden, wenn der Arbeitsver-

trag nur eine bestimmte Beschäftigung vorsieht. 2Dem Beschäftigten dürfen je-

doch keine Arbeiten übertragen werden, die mit Rücksicht auf seine bisherige 

Tätigkeit ihm nicht zugemutet werden können. 

 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

 

Nr. 3 Zu §§ 7, 8 - Sonderformen der Arbeit und Ausgleich für Sonderformen der  

Arbeit - 

(1) Die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit wird bei 

der Bemessung des Entgelts mit 50 v.H. als Arbeitszeit gewertet.  
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(2) Rufbereitschaft darf bis zu höchstens zwölf Tagen im Monat, in Ausnahmefällen 

bis zu höchstens 30 Tagen im Vierteljahr angeordnet werden.  

 

(3) Die Arbeitszeitdauer des Feuerwehrpersonals beträgt, wenn in erheblichem 

Umfang Bereitschaftsdienst vorliegt, 24 Stunden je Dienst, sofern der Gesund-

heitsschutz der Beschäftigten durch Gewährung gleichwertiger Ausgleichsruhe-

zeiten in unmittelbarem Anschluss an die verlängerten Arbeitszeiten gewähr-

leistet wird.  

 

(4) Unter Beachtung des allgemeinen Gesundheitsschutzes kann die Arbeitszeit 

des Feuerwehrpersonals, sofern in die Arbeitszeit regelmäßig und in erhebli-

chem Umfang Bereitschaftsdienst fällt, auf bis zu 65 Stunden im Siebentage-

zeitraum ohne Ausgleich verlängert werden, wenn dienstliche Gründe bestehen 

und die/der Beschäftigte schriftlich eingewilligt hat.  

 

(5) 1Beschäftigten, die die Einwilligung zur Verlängerung der Arbeitszeit nicht erklä-

ren oder die Einwilligung widerrufen, dürfen daraus keine Nachteile entstehen. 
2Die Einwilligung kann mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen 

werden. 3Die Beschäftigten sind auf die Widerrufsmöglichkeit schriftlich hinzu-

weisen. 

 

(6) Beschäftigte im Feuerwehrdienst erhalten eine monatliche zusatzversorgungs-

pflichtige Zulage (Feuerwehrzulage) in Höhe von 80 Euro. 

 

Zu Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

 

Nr. 4 

(1) 1Beschäftigten, die in Absatz 2 aufgeführt sind, kann im Einzelfall zum jeweili-

gen Entgelt eine jederzeit widerrufliche Zulage bis zu höchstens 14 v. H. in den 

Entgeltgruppen 3 bis 8 und 16 v. H. in den Entgeltgruppen 9 bis 15 des Betra-

ges der Stufe 2 der Anlage A der Entgelttabelle zu § 15 Abs. 2 gewährt werden; 

die jeweils tariflich zustehende letzte Entwicklungsstufe der Entgelttabelle darf 

hierdurch nicht überschritten werden. 2Die Zulage vermindert sich jeweils um 

den Betrag, um den sich bei einer Stufensteigerung das Entgelt erhöht, es sei 

denn, dass der Arbeitgeber die Zulage zu diesem Zeitpunkt anderweitig fest-

setzt. 3Der Widerruf wird mit Ablauf des zweiten auf den Zugang folgenden Ka-

lendermonats wirksam, es sei denn, die Zulage wird deswegen widerrufen, weil 

der Beschäftigte in eine andere Entgeltgruppe eingruppiert wird oder eine Zula-

ge nach § 14 erhält. 

 

39



 

(2) 1Im Einzelfall kann eine jederzeit widerrufliche Zulage außerhalb des Absatz 1 

 (a) an Beschäftigte mit abgeschlossener naturwissenschaftlicher, technischer 

oder medizinischer Hochschulbildung sowie sonstige Beschäftigte der 

Entgeltgruppen 13 bis 15, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und Er-

fahrungen entsprechende Tätigkeiten wie Beschäftigte mit abgeschlosse-

ner naturwissenschaftlicher, technischer oder medizinischer Hochschulbil-

dung ausüben,  

 (b) an technische Beschäftigte der Entgeltgruppen 3 bis 12, Beschäftigte im 

Dokumentationsdienst, im Programmierdienst, Übersetzerinnen und Über-

setzer sowie Laborantinnen und Laboranten 

 gewährt werden, wenn sie Forschungsaufgaben vorbereiten, durchführen oder 

auswerten. 2Die Zulage darf in den Entgeltgruppen 3 bis 8 14 v. H., in den Ent-

geltgruppen 9 bis 15 16 v. H. des Betrages der Stufe 2 der Anlage A zu § 15 

Abs. 2 nicht übersteigen. 3Der Widerruf wird mit Ablauf des zweiten auf den Zu-

gang des Widerrufs folgenden Kalendermonats wirksam, es sei denn, die Zula-

ge wird deswegen widerrufen, weil Beschäftigte in eine andere Entgeltgruppe 

eingruppiert werden oder eine Zulage nach § 14 erhalten. 

 

(3) 1Die Zulagen einschließlich der Abgeltung nach Nr. 3 können durch Nebenab-

reden zum Arbeitsvertrag ganz oder teilweise pauschaliert werden. 2Die Ne-

benabrede ist mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende kündbar. 

 

§ 48  

Beschäftigte im forstlichen Außendienst 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

 

Nr. 1 zu § 1 - Geltungsbereich - 

 Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte im forstlichen Außendienst, die 

nicht von § 1 Abs. 2 Buchst. g erfasst werden. 

 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

 

Nr. 2 

(1) 1Der tariflich wöchentliche Arbeitszeitkorridor beträgt 48 Stunden. 2Abweichend 

von § 7 Abs. 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die über den Arbeits-

zeitkorridor nach Satz 1 hinaus auf Anordnung geleistet worden sind. 3§ 10 
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Abs. 1 Satz 3 findet keine Anwendung; auf Antrag können Beschäftigte ein Ar-

beitszeitkonto in vereinfachter Form durch Selbstaufschreibung führen. 

 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Dienstvereinbarungen zur Gleitzeit bestehen oder ver-

einbart werden. 

 

§ 49  

Beschäftige in Hafenbetrieben, Hafenbahnbetrieben und deren Nebenbetrieben 

 Für Beschäftigte in Hafenbetrieben, Hafenbahnbetrieben und deren Nebenbe-

trieben können landesbezirklich besondere Vereinbarungen abgeschlossen 

werden. 

 

§ 50  

Beschäftigte in landwirtschaftlichen Verwaltungen 

und Betrieben, Weinbau- und Obstanbaubetrieben 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

 

Nr. 1 zu § 1 Abs. 1 - Geltungsbereich - 

 Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte in landwirtschaftlichen Verwal-

tungen und Betrieben, Weinbau- und Obstanbaubetrieben. 

 

Nr. 2 zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 
 1Die regelmäßige Arbeitszeit kann in vier Monaten bis auf 50 und weiteren vier 

Monaten des Jahres auf bis zu 56 Stunden festgesetzt werden. 2Sie darf aber 

2.214 Stunden im Jahr nicht übersteigen. 3Dies gilt nicht für Beschäftigte im 

Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 1, denen Arbeiten übertragen sind, deren Erfüllung 

zeitlich nicht von der Eigenart der Verwaltung oder des Betriebes abhängig ist. 

 

§ 51  

Beschäftigte als Lehrkräfte 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

 

Nr. 1 zu § 1 Abs. 1 - Geltungsbereich - 
 1Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte als Lehrkräfte an allgemein-

bildenden Schulen und berufsbildenden Schulen (Berufs-, Berufsfach- und 
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Fachschulen). 2Sie gelten nicht für Lehrkräfte an Schulen und Einrichtungen der 

Verwaltung, die der Ausbildung oder Fortbildung von Angehörigen des öffentli-

chen Dienstes dienen, sowie an Krankenpflegeschulen und ähnlichen der Aus-

bildung dienenden Einrichtungen. 

 

Protokollerklärung: 

Lehrkräfte im Sinne dieser Sonderregelungen sind Personen, bei denen die 

Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten im Rahmen eines Schulbetriebes 

der Tätigkeit das Gepräge gibt. 

 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

 

Nr. 2 
 1Die §§ 6 bis 10 finden keine Anwendung. 2Es gelten die Bestimmungen für die 

entsprechenden Beamten. 3Sind entsprechende Beamte nicht vorhanden, so ist 

die Arbeitszeit im Arbeitsvertrag zu regeln. 

 

Zu Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung 

 

Nr. 3 

(1) 1Der Urlaub ist in den Schulferien zu nehmen. 2Wird die Lehrkraft während der 

Schulferien durch Unfall oder Krankheit arbeitsunfähig, so hat sie dies unver-

züglich anzuzeigen. 3Die Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien oder, 

wenn die Krankheit länger dauert, nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 

zur Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen. 

 

(2) 1Für eine Inanspruchnahme der Lehrkraft während der den Urlaub in den Schul-

ferien übersteigenden Zeit gelten die Bestimmungen für die entsprechenden 

Beamten. 2Sind entsprechende Beamte nicht vorhanden, regeln dies die Be-

triebsparteien. 

 

Zu Abschnitt V Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 

Nr. 4 

 Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf 

des Schulhalbjahres (31. Januar bzw. 31. Juli), in dem die Lehrkraft das gesetz-

lich festgelegte Alter zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat. 

 

 

42



§ 52 

Beschäftigte als Lehrkräfte an Musikschulen 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

 

Nr. 1 zu § 1 - Geltungsbereich - 
 1Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte als Musikschullehrerinnen und 

Musikschullehrer an Musikschulen. 2Musikschulen sind Bildungseinrichtungen, 

die die Aufgabe haben, ihre Schüler an die Musik heranzuführen, ihre Bega-

bungen frühzeitig zu erkennen, sie individuell zu fördern und bei entsprechen-

der Begabung ihnen gegebenenfalls eine studienvorbereitende Ausbildung zu 

erteilen. 

 

Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

 

Nr. 2 zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

(1) 1Vollbeschäftigt sind Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer, wenn die 

arbeitsvertraglich vereinbarte durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ar-

beitszeit 30 Unterrichtsstunden zu je 45 Minuten (= 1350 Unterrichtsminuten) 

beträgt. 2Ist die Dauer einer Unterrichtsstunde auf mehr oder weniger als 45 

Minuten festgesetzt, tritt an die Stelle der 30 Unterrichtsstunden die entspre-

chende Zahl von Unterrichtsstunden. 

 

Protokollerklärung zu Absatz 1: 
1Bei der Festlegung der Zahl der Unterrichtsstunden ist berücksichtigt worden, 

dass Musikschullehrer neben der Erteilung von Unterricht insbesondere folgen-

de Aufgaben zu erledigen haben: 

(a) Vor- und Nachbereitung des Unterrichts (Vorbereitungszeiten), 

(b) Abhaltung von Sprechstunden, 

(c) Teilnahme an Schulkonferenzen und Elternabenden, 

(d) Teilnahme am Vorspiel der Schülerinnen und Schüler, soweit dieses au-

ßerhalb des Unterrichts stattfindet, 

(e) Mitwirkung an Veranstaltungen der Musikschule sowie Mitwirkung im 

Rahmen der Beteiligung der Musikschule an musikalischen Veranstaltun-

gen (z. B. Orchesteraufführungen, Musikwochen und ähnliche Veranstal-

tungen), die der Arbeitgeber, einer seiner wirtschaftlichen Träger oder ein 

Dritter, dessen wirtschaftlicher Träger der Arbeitgeber ist, durchführt, 

(f) Mitwirkung an Musikwettbewerben und ähnlichen Veranstaltungen, 

(g) Teilnahme an Musikschulfreizeiten an Wochenenden und in den Ferien. 
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 2Durch Nebenabrede kann vereinbart werden, dass Musikschullehrerinnen und 

Musikschullehrern Aufgaben übertragen werden, die nicht durch diese Proto-

kollerklärung erfasst sind. 3In der Vereinbarung kann ein Zeitausgleich durch 

Reduzierung der arbeitsvertraglich geschuldeten Unterrichtszeiten getroffen 

werden. 4Satz 3 gilt entsprechend für Unterricht in den Grundfächern (z. B. mu-

sikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Singklassen). 5Die 

Nebenabrede ist mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende kündbar. 

 

(2) Für die unter Nr. 1 fallenden Beschäftigten, die seit dem 28. Februar 1987 in 

einem Arbeitsverhältnis zu demselben Arbeitgeber stehen, wird eine günstigere 

einzelvertragliche Regelung zur Arbeitszeit durch das In-Kraft-Treten dieser 

Regelung nicht berührt. 

 

Zu Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung 

 

Nr. 3 zu § 26 - Erholungsurlaub - 

 Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer sind verpflichtet, den Urlaub wäh-

rend der unterrichtsfreien Zeit zu nehmen; außerhalb des Urlaubs können sie 

während der unterrichtsfreien Zeit zur Arbeit herangezogen werden. 

 

§ 53  

Beschäftigte als Schulhausmeister 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

 

Nr. 1 zu § 1 - Geltungsbereich - 

 Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte als Schulhausmeister. 

 

Nr. 2 

 Durch landesbezirklichen Tarifvertrag können nähere Regelungen über die den 

Schulhausmeistern obliegenden Aufgaben unter Anwendung des Abschnitts A 

des Anhangs zu § 9 getroffen werden.  

 

Protokollerklärung: 

Landesbezirkliche Regelungen weitergehenden Inhalts bleiben, ungeachtet 

§ 24 TVÜ-VKA, unberührt. 
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Zu Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

 

Nr. 3 

(1) Durch landesbezirklichen Tarifvertrag können abweichend von § 24 Abs. 6 

Rahmenregelungen zur Pauschalierung getroffen werden. 

 

(2) 1Soweit sich die Arbeitszeit nicht nach dem Anhang zu § 9 bestimmt, kann 

durch landesbezirklichen Tarifvertrag für Arbeiten außerhalb der regelmäßigen 

Arbeitszeit (§ 6 Abs. 1) im Zusammenhang mit der Beanspruchung der Räum-

lichkeiten für nichtschulische Zwecke ein Entgelt vereinbart werden. 2Solange 

ein landesbezirklicher Tarifvertrag nicht abgeschlossen ist, ist das Entgelt ar-

beitsvertraglich oder betrieblich zu regeln. 

 

(3) Bei der Festsetzung der Pauschale nach Absatz 1 kann ein geldwerter Vorteil 

aus der Gestellung einer Werkdienstwohnung berücksichtigt werden. 

 

§ 54  

Beschäftigte beim Bau und Unterhaltung von Straßen 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

 

Nr. 1 zu § 1 - Geltungsbereich - 

 Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte beim Bau und bei der Unter-

haltung von Straßen der Landkreise und der Kommunalverbände höherer Ord-

nung. 

 

Nr. 2 zu § 44 - Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld - 

 Durch landesbezirklichen Tarifvertrag sind abweichend von § 44 nähere Rege-

lungen zur Ausgestaltung zu treffen. 

 

Protokollerklärung: 

Landesbezirkliche Regelungen weitergehenden Inhalts bleiben unberührt. 
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§ 55  

Beschäftigte an Theatern und Bühnen 

Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften 

 

Nr. 1 zu § 1 - Geltungsbereich - 

(1) 1Diese Sonderregelungen gelten für die Beschäftigten in Theatern und Bühnen, 

die nicht von § 1 Abs. 2 Buchst. n erfasst werden. 2Unter diese Sonderregelun-

gen fallen Beschäftigte in der Verwaltung und Orchesterwarte, ferner Beschäf-

tigte mit mechanischen, handwerklichen oder technischen Tätigkeiten, ein-

schließlich Meisterinnen und Meister, insbesondere in den Bereichen 

 - Licht-, Ton- und Bühnentechnik, 

 - handwerkliche Bühnengestaltung (z. B. Dekorationsabteilung, Requisite), 

 - Vorderhaus, 

 - Garderobe, 

 - Kostüm und Maske. 

 

(2) Unter diese Sonderregelungen fallen auch die folgenden Beschäftigten: 

 - technische Oberinspektorin und Oberinspektor, Inspektorin und Inspektor, 

soweit nicht technische Leiterin oder Leiter, 

 - Theater- und Kostümmalerin und Theater- und Kostümmaler, 

 - Maskenbildnerin und Maskenbildner, 

 - Kascheurin und Kascheur (Theaterplastikerin und Theaterplastiker), 

 - Gewandmeisterin und Gewandmeister, 

 es sei denn, sie sind überwiegend künstlerisch tätig.  

 

Nr. 2 zu § 2 - Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit - 

 Im Arbeitsvertrag kann eine Probezeit bis zur Dauer einer Spielzeit vereinbart 

werden.  

 

Nr. 3 zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 Beschäftigte sind verpflichtet, an Abstechern und Gastspielreisen teilzunehmen. 

 

Protokollerklärung: 

Bei Abstechern und Gastspielreisen ist die Zeit einer aus betrieblichen Gründen 

angeordneten Mitfahrt auf dem Wagen, der Geräte oder Kulissen befördert, als 

Arbeitszeit zu bewerten. 
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Zu Abschnitt II Arbeitszeit 

 

Nr. 4 

(1) 1Beschäftigte sind an Sonn- und Feiertagen ebenso zu Arbeitsleistungen ver-

pflichtet wie an Werktagen. 2Zum Ausgleich für die Arbeit an Sonntagen wird 

jede Woche ein ungeteilter freier Tag gewährt. 3Dieser soll mindestens in jeder 

siebenten Woche auf einen Sonn- oder Feiertag fallen. 

 

(2) Die regelmäßige Arbeitszeit der Beschäftigten, die eine Theaterbetriebszulage 

(Absatz 5) erhalten, kann um sechs Stunden wöchentlich verlängert werden. 

 

(3) Beschäftigte erhalten für jede Arbeitsstunde, um die die allgemeine regelmäßi-

ge Arbeitszeit (§ 6 Abs. 1) nach Absatz 2 verlängert worden ist, 100 v. H. des 

auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts der jeweiligen 

Entgeltgruppe und Stufe nach Maßgabe der Entgelttabelle.  

 

(4) 1Überstunden dürfen nur angeordnet werden, wenn ein außerordentliches drin-

gendes betriebliches Bedürfnis besteht oder die besonderen Verhältnisse des 

Theaterbetriebes es erfordern. 2Für Überstunden ist neben dem Entgelt für die 

tatsächliche Arbeitsleistung der Zeitzuschlag nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a 

zu zahlen. 3Die Protokollerklärung zu § 8 Abs. 1 Satz 1 findet Anwendung. 

 

(5) 1§ 8 Abs. 1 und § 8 Abs. 5 und 6 gelten nicht für Beschäftigte, die eine Theater-

betriebszulage nach einem landesbezirklichen Tarifvertrag erhalten. 
2Landesbezirklich kann Abweichendes geregelt werden. 

 

Nr. 5 zu § 44 - Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld - 

 Die Abfindung bei Abstechern und Gastspielen kann im Rahmen des für die 

Beamten des Arbeitgebers jeweils geltenden Reisekostenrechts landesbezirk-

lich vereinbart werden. 

 

Zu Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung 

 

Nr. 6 

 Der Urlaub ist in der Regel während der Theaterferien zu gewähren und zu 

nehmen. 
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§ 56  

Besondere Regelungen für Beschäftigte 

im Sozial- und Erziehungsdienst 

 Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten die in der Anlage 

aufgeführten besonderen Regelungen. 

 

Abschnitt IX  

Übergangs- und Schlussvorschriften (VKA) 

§ 57  

In-Kraft-Treten, Laufzeit 

(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft. 2Er kann mit einer Frist 

von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt 

werden, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2009. 

 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 können schriftlich gekündigt werden 

 a) auf landesbezirklicher Ebene im Tarifgebiet West § 46 Nr. 2 Abs. 1, § 51 

Nr. 2 und § 52 Nr. 2 Abs. 1 gesondert mit einer Frist von einem Monat 

zum Ende eines Kalendermonats, 

 b) § 1 und § 2 der Anlage zu § 56 sowie der Anhang zu der Anlage C (VKA) 

zum TVöD mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalender-

vierteljahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2014.  

 
 2Für die Kündigung der Anlage C (VKA) zum TVöD, ausgenommen der Anhang 

zu der Anlage C (VKA) zum TVöD, gilt § 39 Abs. 4 Buchst. c entsprechend. 

 

Anhang zu § 46 (Bund)  

Teilnahme an Manövern und Übungen 

(1) Nehmen Beschäftigte aus dringenden dienstlichen Gründen an Übungen im 

Sinne des § 46 Nr. 4 Abs. 4 teil, so gilt nachstehende Regelung: 

 1. Die tägliche Arbeitszeit der Beschäftigten kann während der Teilnahme an 

der Übung abweichend geregelt werden.  

 2. 1Die Beschäftigten erhalten für die Dauer ihrer Teilnahme als Abgeltung 

ihrer zusätzlichen Arbeitsleistung neben ihrem Tabellenentgelt und dem in 
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Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteilen einen täglichen 

Pauschbetrag in Höhe des Entgelts für fünf Überstunden. 2Dieser Pausch-

betrag schließt das Entgelt für Überstunden, für Bereitschaftsdienst und 

die Zulagen für Wechselschicht- und Schichtarbeit sowie die Zeitzuschlä-

ge nach § 8 Abs. 1 ein. 3Der Pauschbetrag wird auch für die Tage des Be-

ginns und der Beendigung der Übung gezahlt, an denen die Beschäftigten 

mehr als acht Stunden von ihrem Beschäftigungsort bzw. von ihrem 

Wohnort abwesend sind. 4Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn Beschäf-

tigte täglich an ihren Beschäftigungsort zurückkehren. 5Beschäftigte, die 

unter § 43 Abs. 2 fallen, erhalten den Pauschbetrag nicht. 6Auf Antrag 

kann den Beschäftigten, die Anspruch auf den Pauschbetrag haben, ganz 

oder teilweise Arbeitsbefreiung an Stelle des Pauschbetrages gewährt 

werden, soweit die dienstlichen Verhältnisse dies zulassen. 7Dabei tritt an 

die Stelle des Entgelts für eine Überstunde eine Stunde Arbeitsbefreiung 

sowie ein Betrag in Höhe des Zeitzuschlages nach § 8 Abs. 1 Satz 2 

Buchst. a. 

 3. 1Die Beschäftigten erhalten während der Übung unentgeltlich Gemein-

schaftsverpflegung und unentgeltliche amtliche Unterkunft. 2Nehmen die 

Beschäftigten die Gemeinschaftsverpflegung oder die amtliche Unterkunft 

nicht in Anspruch, so erhalten sie dafür keine Entschädigung. 3Kann in 

Einzelfällen die Gemeinschaftsverpflegung aus Übungsgründen nicht ge-

währt werden, so erhalten die Beschäftigten Ersatz nach den für die Beam-

tinnen/Beamten jeweils geltenden Bestimmungen. 4Den Beschäftigten ist, 

soweit erforderlich, vom Arbeitgeber Schutzkleidung gegen Witterungsein-

flüsse unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 5Die Beschäftigten sind ver-

pflichtet, diese zu tragen. 6§ 44 gilt nicht. 

 4. 1Bei Arbeitsunfähigkeit durch Erkrankung oder Arbeitsunfall während der 

Übung werden der Pauschbetrag und die Pauschalentschädigung nach 

der Nummern 2 und 3 bis zur Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit, längs-

tens jedoch bis zu den in Satz 2 genannten Zeitpunkten, gezahlt. 2Die Teil-

nahme von erkrankten Beschäftigten an der Übung endet mit der Rückkehr 

an den Beschäftigungsort bzw. an den Wohnort oder mit Ablauf des Tages 

der Einweisung in ein außerhalb des Beschäftigungsortes des Wohnortes 

gelegenes Krankenhaus. 3Für die der Beendigung der Übung folgende Zeit 

des Krankenhausaufenthaltes bei Abwesenheit von dienstlichem Wohnsitz 

bzw. Wohnort sowie für die anschließende Rückreise haben die Beschäf-

tigten Anspruch auf Reisekostenerstattung. 4Auf die Fristen für die Be-

zugsdauer des Tagegeldes und des Übernachtungsgeldes bzw. für das 

Einsetzen der Beschäftigungsvergütung wird die Zeit ab Beginn der Übung 
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der Beschäftigten mitgerechnet. 5Hierbei wird die Teilnahme an der Übung 

– ohne Rücksicht darauf, ob der tatsächliche Aufenthaltsort der Beschäftig-

ten ständig gleich geblieben oder ob er gewechselt hat – insgesamt als 

„Aufenthalt an ein und demselben auswärtigen Beschäftigungsort“ gerech-

net. 

 5. 1Wird den Beschäftigten Arbeitsbefreiung nach § 29 gewährt, so sind ihnen 

die Reisekosten für die Rückreise zum Dienstort nach den Reisekosten-

vorschriften zu erstatten. 2Die Zahlung des Pauschbetrages nach Nummer 

2 und der Pauschalentschädigung nach Nummer 3 endet mit Ablauf des 

Tages, an den die Rückreise angetreten wird. 3Wird für den Rückreisetag 

ein volles Tagegeld gewährt, so entfällt die Pauschalentschädigung nach 

Nummer 3.  

 

(2) Diese Anlage gilt nicht für die Beschäftigten, für die § 46 Kapitel II - Besatzun-

gen von Binnen- und Seefahrzeugen und von schwimmenden Geräten im Be-

reich des Bundesministeriums der Verteidigung -, § 47 Kapitel II - Besondere 

Bestimmungen für Beschäftigte der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des 

Bundes - und Kapitel III Besondere Bestimmungen für Besatzungen der seege-

henden Schiffe des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie anwend-

bar ist. 



Anlage A (Bund) 

Spanne 
Tabellen- 
entgelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   

Von  1837,30 2080,18 2356,15 2669,70 3025,97 3430,77 3890,71 4413,30 5007,09 5681,75 

bis 1837,29 2080,17 2356,14 2669,69 3025,96 3430,76 3890,70 4413,29 5007,08 5681,74  
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Anlage B (Bund) 

Gültig vom 1. Juli 2010 bis 31. Dezember 2010 

(monatlich in Euro) 

 

Spanne 
Tabellen- 
entgelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   

Von  1859,35 2105,14 2384,42 2701,74 3062,28 3471,94 3937,40 4466,26 5067,18 5749,93 

bis 1859,34 2105,13 2384,41 2701,73 3062,27 3471,93 3937,39 4466,25 5067,16 5749,92  
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Anlage B (Bund) 

Gültig vom 1. Januar 2011 bis 31. Juli 2011 

(monatlich in Euro) 

 

Spanne 
Tabellen- 
entgelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   

Von  1870,51 2117,77 2398,73 2717,95 3080,65 3492,77 3961,02 4493,06 5097,58 5784,43 

bis 1870,50 2117,76 2398,72 2717,94 3080,64 3492,76 3961,01 4493,05 5097,56 5784,42  
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Anlage B (Bund) 

Gültig ab 1. August 2011 

(monatlich in Euro) 

Spanne 
Tabellen- 
entgelt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   

Von  1879,86 2128,36 2410,72 2731,54 3096,05 3510,23 3980,83 4515,53 5123,07 5813,35 

bis 1879,85 2128,35 2410,71 2731,53 3096,04 3510,22 3980,82 4515,52 5123,05 5813,34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage C (Bund) 

 

Gültig vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 

 

A. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach 
der Anlage 1a zum BAT richtet 

 

Vergütungsgruppe € 
VergGr. I 30,56 

VergGr. Ia 28,01 
VergGr. Ib 25,77 
VergGr. IIa 23,60 
VergGr. III 21,31 

VergGr. IVa 19,61 
VergGr. IVb 18,05 
VergGr. Vb 17,41 
VergGr. Vc 16,56 
VergGr. VIb 15,37 
VergGr. VII 14,42 
VergGr. VIII 13,55 
VergGr. IXa 13,04 
VergGr. IXb 12,80 
VergGr. X 12,15 

 

 

B. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach 
der Anlage 1b zum BAT richtet 

 

Vergütungsgruppe € 
Kr. XIII 25,37 
Kr. XII 23,38 
Kr. XI 22,05 
Kr. X 20,74 
Kr. IX 19,52 

Kr. VIII 19,18 
Kr. VII 18,09 
Kr. VI 17,55 
Kr. Va 16,90 
Kr. V 16,45 
Kr. IV 15,63 
Kr. III 14,82 
Kr. II 14,10 
Kr. I 13,46 
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Anlage C (Bund) 

 

Gültig vom 1. Januar bis 31. Juli 2011 

 

A. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach 
der Anlage 1a zum BAT richtet 

 

Vergütungsgruppe € 
VergGr. I 30,74 

VergGr. Ia 28,18 
VergGr. Ib 25,92 
VergGr. IIa 23,74 
VergGr. III 21,44 

VergGr. IVa 19,73 
VergGr. IVb 18,16 
VergGr. Vb 17,51 
VergGr. Vc 16,66 
VergGr. VIb 15,46 
VergGr. VII 14,51 
VergGr. VIII 13,63 
VergGr. IXa 13,12 
VergGr. IXb 12,88 
VergGr. X 12,22 

 

 

B. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach 
der Anlage 1b zum BAT richtet 

 

Vergütungsgruppe € 
Kr. XIII 25,52 
Kr. XII 23,52 
Kr. XI 22,18 
Kr. X 20,86 
Kr. IX 19,64 

Kr. VIII 19,30 
Kr. VII 18,20 
Kr. VI 17,66 
Kr. Va 17,00 
Kr. V 16,55 
Kr. IV 15,72 
Kr. III 14,91 
Kr. II 14,18 
Kr. I 13,54 
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Anlage C (Bund) 

 

Gültig ab 1. August 2011 

 

A. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach 
der Anlage 1a zum BAT richtet 

 

Vergütungsgruppe € 
VergGr. I 30,89 

VergGr. Ia 28,32 
VergGr. Ib 26,05 
VergGr. IIa 23,86 
VergGr. III 21,55 

VergGr. IVa 19,83 
VergGr. IVb 18,25 
VergGr. Vb 17,60 
VergGr. Vc 16,74 
VergGr. VIb 15,54 
VergGr. VII 14,58 
VergGr. VIII 13,70 
VergGr. IXa 13,19 
VergGr. IXb 12,94 
VergGr. X 12,28 

 

 

B. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach 
der Anlage 1b zum BAT richtet 

 

Vergütungsgruppe € 
Kr. XIII 25,65 
Kr. XII 23,64 
Kr. XI 22,29 
Kr. X 20,96 
Kr. IX 19,74 

Kr. VIII 19,40 
Kr. VII 18,29 
Kr. VI 17,75 
Kr. Va 17,09 
Kr. V 16,63 
Kr. IV 15,80 
Kr. III 14,98 
Kr. II 14,25 
Kr. I 13,61 
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Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56 

 

§ 1 

Eingruppierung, Entgelt 

(1) 1Bis zum Inkrafttreten der Eingruppierungsvorschriften des TVöD einschließlich 

Entgeltordnung richtet sich die Eingruppierung der Beschäftigten im Sozial- und 

Erziehungsdienst nach den Merkmalen des Anhangs zur Anlage C (VKA) zum 

TVöD. 2Sie erhalten abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 2 Entgelt nach der Anla-

ge C (VKA). 

 

(2) Anstelle des § 16 (VKA) gilt folgendes:  

 
1Die Entgeltgruppen S 2 bis S 18 umfassen sechs Stufen. 2Bei Einstellung wer-

den die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige 

Berufserfahrung vorliegt. 3Verfügt die/der Beschäftigte über eine einschlä-

gige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in 

die Stufe 2; verfügt sie/er über eine einschlägige Berufserfahrung von 

mindestens vier Jahren, erfolgt in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 3. 
4Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur De-

ckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit 

ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese 

Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 5Bei Einstellung von 

Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhältnis im öf-

fentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 4) oder zu einem Arbeitgeber, 

der einen dem TVöD vergleichbaren Tarifvertrag anwendet, kann die in 

dem vorhergehenden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei der Stufenzu-

ordnung ganz oder teilweise berücksichtigt werden; Satz 4 bleibt unbe-

rührt. 6Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe – von Stufe 3 

an in Abhängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Abs. 2 - nach folgenden 

Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgrup-

pe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit): 

  - Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 

  - Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe 2, 

  - Stufe 4 nach vier Jahren in Stufe 3, 

  - Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und 

 - Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5. 
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 7Abweichend von Satz 1 ist Endstufe die Stufe 4  

 a) in der Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3 und 

 b) in der Entgeltgruppe S 8 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 5. 

8Abweichend von Satz 6 erreichen Beschäftigte, die nach den Tätigkeitsmerk-

malen des Anhangs zu der Anlage C (VKA) in der Entgeltgruppe S 8 eingrup-

piert sind, die Stufe 5 nach acht Jahren in Stufe 4 und die Stufe 6 nach zehn 

Jahren in Stufe 5. 

 

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 3:  

Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikanten des 

öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 gilt grundsätzlich als Er-

werb einschlägiger Berufserfahrung. 

 

 

(3) Soweit im Allgemeinen Teil auf bestimmte Entgeltgruppen Bezug genommen 

wird, entspricht  

 die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe 

  2    S 2 

  4    S 3 

  5    S 4 

  6    S 5 

  8    S 6 bis S 8 

  9    S 9 bis S 14 

  10    S 15 und S 16 

  11    S 17 

  12    S 18. 

 

§ 2 

Betrieblicher Gesundheitsschutz/Betriebliche Gesundheitsförderung 

(1) Die nachfolgenden Regelungen gelten für die Beschäftigten des Sozial- und 

Erziehungsdienstes, soweit sie nach Maßgabe des Anhangs zur Anlage C 

(VKA) zum TVöD eingruppiert sind.  

 

(2) 1Betriebliche Gesundheitsförderung zielt darauf ab, die Arbeit und die Arbeits-

bedingungen so zu organisieren, dass diese nicht Ursache von Erkrankungen 

oder Gesundheitsschädigungen sind. 2Sie fördert die Erhaltung bzw. Herstel-

lung gesundheitsgerechter Verhältnisse am Arbeitsplatz sowie gesundheitsbe-
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wusstes Verhalten. 3Zugleich werden damit die Motivation der Beschäftigten 

und die Qualitätsstandards der Verwaltungen und Betriebe verbessert. 4Die be-

triebliche Gesundheitsförderung basiert auf einem aktiv betriebenen Arbeits- 

und Gesundheitsschutz. 5Dieser reduziert Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten 

sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren und verbessert durch den Abbau 

von Fehlzeiten und die Vermeidung von Betriebsstörungen die Wettbewerbsfä-

higkeit der Verwaltungen und Betriebe. 6Der Arbeits- und Gesundheitsschutz 

sowie die betriebliche Gesundheitsförderung gehören zu einem zeitgemäßen 

Gesundheitsmanagement. 

 

(3) 1Die Beschäftigten haben einen individuellen Anspruch auf die Durchführung 

einer Gefährdungsbeurteilung. 2Die Durchführung erfolgt nach Maßgabe des 

Gesetzes über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur 

Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten 

bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz). 3Die Beschäftigten sind in die Durchfüh-

rung der Gefährdungsbeurteilung einzubeziehen. 4Sie sind über das Ergebnis 

von Gefährdungsbeurteilungen zu unterrichten. 5Vorgesehene Maßnahmen 

sind mit ihnen zu erörtern. 6Widersprechen betroffene Beschäftigte den vorge-

sehenen Maßnahmen, ist die betriebliche Kommission zu befassen. 7Die Be-

schäftigten können verlangen, dass eine erneute Gefährdungsbeurteilung 

durchgeführt wird, wenn sich die Umstände, unter denen die Tätigkeiten zu ver-

richten sind, wesentlich ändern, neu entstandene wesentliche Gefährdungen 

auftreten oder eine Gefährdung auf Grund veränderter arbeitswissenschaftli-

cher Erkenntnisse erkannt wird. 8Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist in ange-

messenen Abständen zu überprüfen. 

 

(4) 1Beim Arbeitgeber wird auf Antrag des Personalrats/Betriebsrats eine betriebli-

che Kommission gebildet, deren Mitglieder je zur Hälfte vom Arbeitgeber und 

vom Personal- bzw. Betriebsrat benannt werden. 2Die Mitglieder müssen Be-

schäftigte des Arbeitgebers sein. 3Soweit ein Arbeitsschutzausschuss gebildet 

ist, können Mitglieder dieses Ausschusses auch in der betrieblichen Kommissi-

on tätig werden. 4Im Falle des Absatzes 3 Satz 6 berät die betriebliche Kom-

mission über die erforderlichen Maßnahmen und kann Vorschläge zu den zu 

treffenden Maßnahmen machen. 5Der Arbeitgeber führt die Maßnahmen durch, 

wenn die Mehrheit der vom Arbeitgeber benannten Mitglieder der betrieblichen 

Kommission im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber dem Beschluss zugestimmt 

hat. 6Gesetzliche Rechte der kommunalen Beschlussorgane bleiben unberührt. 
7Wird ein Vorschlag nur von den vom Personalrat/Betriebsrat benannten Mit-

gliedern gemacht und folgt der Arbeitgeber diesem Vorschlag nicht, sind die 
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Gründe darzulegen. 8Die betriebliche Kommission ist auch für die Beratung von 

schriftlich begründeten Beschwerden zuständig, wenn der Arbeitgeber eine er-

neute Gefährdungsbeurteilung ablehnt. 9Der Arbeitgeber entscheidet auf Vor-

schlag des Arbeitsschutzausschusses bzw. der betrieblichen Kommission, ob 

und in welchem Umfang der Beschwerde im Einzelfall abgeholfen wird. 10Wird 

dem Vorschlag nicht gefolgt, sind die Gründe darzulegen.  

 

(5) 1Die betriebliche Kommission kann zeitlich befristet Gesundheitszirkel zur 

Gesundheitsförderung einrichten, deren Aufgabe es ist, Belastungen am Ar-

beitsplatz und deren Ursachen zu analysieren und Lösungsansätze zur Verbes-

serung der Arbeitssituation zu erarbeiten. 2Sie berät über Vorschläge der 

Gesundheitszirkel und unterbreitet, wenn ein Arbeitsschutzausschuss gebildet 

ist, diesem, ansonsten dem Arbeitgeber Vorschläge. 3Die Ablehnung eines Vor-

schlags ist durch den Arbeitgeber zu begründen. 4Näheres regelt die Ge-

schäftsordnung der betrieblichen Kommission. 

 

(6) 1Zur Durchführung ihrer Aufgaben sind der betrieblichen Kommission die erfor-

derlichen, zur Verfügung stehenden Unterlagen zugänglich zu machen. 2Die be-

triebliche Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch Regelun-

gen über die Beteiligung der Beschäftigten bei der Gefährdungsbeurteilung, de-

ren Bekanntgabe und Erörterung sowie über die Qualifizierung der Mitglieder 

der betrieblichen Kommission und von Gesundheitszirkeln zu treffen sind.  

 

(7) Gesetzliche Bestimmungen, günstigere betriebliche Regelungen und die Rech-

te des Personal- bzw. Betriebsrats bleiben unberührt.  

 

Protokollerklärungen: 

1. Sollte sich aufgrund gerichtlicher Entscheidungen erweisen, dass die über die 

Zusammensetzung der betrieblichen Kommission oder die Berufung ihrer Mit-

glieder getroffenen Regelungen mit geltendem Recht unvereinbar sind, werden 

die Tarifvertragsparteien Verhandlungen aufnehmen und eine ersetzende Re-

gelung treffen, die mit geltendem Recht vereinbar ist und dem von den Tarifver-

tragsparteien Gewollten möglichst nahe kommt. 

2. Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass mit dieser Regelung au-

ßerhalb seines Geltungsbereichs der betriebliche Gesundheitsschutz/die be-

triebliche Gesundheitsförderung im BT-V und BT-B nicht abschließend tariflich 

geregelt sind und die übrigen Besonderen Teile des TVöD von der hier getroff-

enen Regelung unberührt bleiben. 
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§ 3 

Beschäftigte im Erziehungsdienst (Tarifgebiet West) 

 1Bei Beschäftigten im Erziehungsdienst im Tarifgebiet West werden – soweit 

gesetzliche Regelungen bestehen, zusätzlich zu diesen gesetzlichen Regelun-

gen – im Rahmen der regelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeits-

zeit im Kalenderjahr 19,5 Stunden für Zwecke der Vorbereitung und Qualifizie-

rung verwendet. 2Bei Teilzeitbeschäftigten gilt Satz 1 entsprechend mit der 

Maßgabe, dass sich die Stundenzahl nach Satz 1 in dem Umfang, der dem 

Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zu der re-

gelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht, reduziert. 
3Im Erziehungsdienst tätig sind insbesondere Beschäftigte als Kinderpflege-

rin/Kinderpfleger bzw. Sozialassistentin/Sozialassistent, Heilerziehungspflege-

helferin/Heilerziehungspflegehelfer, Erzieherin/Erzieher, Heilerziehungspflege-

rin/Heilerziehungspfleger, im handwerklichen Erziehungsdienst, als Leiterin-

nen/Leiter oder ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leiter von 

Kindertagesstätten oder Erziehungsheimen sowie andere Beschäftigte mit er-

zieherischer Tätigkeit in der Erziehungs- oder Eingliederungshilfe. 

 

Protokollerklärung zu Satz 3: 

Soweit Berufsbezeichnungen aufgeführt sind, werden auch Beschäftigte er-

fasst, die eine entsprechende Tätigkeit ohne staatliche Anerkennung oder staat-

liche Prüfung ausüben. 
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Anlage zu § 1 Abs. 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56 

Anlage C (VKA) 

 
 

Tabelle TVöD/VKA 
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 

(gültig vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010) 
(monatlich in Euro) 

 
 

Entgelt-
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
S 18 3.036,00 3.137,20 3.542,00 3.845,60 4.301,00 4.579,30
S 17 2.732,40 3.010,70 3.339,60 3.542,00 3.946,80 4.184,62
S 16 2.661,56 2.944,92 3.167,56 3.440,80 3.744,40 3.926,56
S 15 2.560,36 2.833,60 3.036,00 3.268,76 3.643,20 3.805,12
S 14 2.530,00 2.732,40 2.985,40 3.187,80 3.440,80 3.617,90
S 13 2.530,00 2.732,40 2.985,40 3.187,80 3.440,80 3.567,30
S 12 2.428,80 2.681,80 2.924,68 3.137,20 3.400,32 3.511,64
S 11 2.327,60 2.631,20 2.762,76 3.086,60 3.339,60 3.491,40
S 10 2.266,88 2.509,76 2.631,20 2.985,40 3.268,76 3.501,52
S 9 2.256,76 2.428,80 2.580,60 2.858,90 3.086,60 3.304,18
S 8 2.165,68 2.327,60 2.530,00 2.818,42 3.081,54 3.289,00
S 7 2.099,90 2.302,30 2.464,22 2.626,14 2.747,58 2.924,68
S 6 2.064,48 2.266,88 2.428,80 2.590,72 2.737,46 2.898,37
S 5 2.064,48 2.266,88 2.418,68 2.499,64 2.610,96 2.803,24
S 4 1.872,20 2.125,20 2.256,76 2.368,08 2.438,92 2.530,00
S 3 1.771,00 1.983,52 2.125,20 2.266,88 2.307,36 2.347,84
S 2 1.695,10 1.791,24 1.862,08 1.943,04 2.024,00 2.104,96
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Tabelle TVöD/VKA 
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 

(gültig vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Juli 2011) 
(monatlich in Euro) 

 

Entgelt-
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
S 18 3.054,22 3.156,02 3.563,25 3.868,67 4.326,81 4.606,78
S 17 2.748,79 3.028,76 3.359,64 3.563,25 3.970,48 4.209,73
S 16 2.677,53 2.962,59 3.186,57 3.461,44 3.766,87 3.950,12
S 15 2.575,72 2.850,60 3.054,22 3.288,37 3.665,06 3.827,95
S 14 2.545,18 2.748,79 3.003,31 3.206,93 3.461,44 3.639,61
S 13 2.545,18 2.748,79 3.003,31 3.206,93 3.461,44 3.588,70
S 12 2.443,37 2.697,89 2.942,23 3.156,02 3.420,72 3.532,71
S 11 2.341,57 2.646,99 2.779,34 3.105,12 3.359,64 3.512,35
S 10 2.280,48 2.524,82 2.646,99 3.003,31 3.288,37 3.522,53
S 9 2.270,30 2.443,37 2.596,08 2.876,05 3.105,12 3.324,01
S 8 2.178,67 2.341,57 2.545,18 2.835,33 3.100,03 3.308,73
S 7 2.112,50 2.316,11 2.479,01 2.641,90 2.764,07 2.942,23
S 6 2.076,87 2.280,48 2.443,37 2.606,26 2.753,88 2.915,76
S 5 2.076,87 2.280,48 2.433,19 2.514,64 2.626,63 2.820,06
S 4 1.883,43 2.137,95 2.270,30 2.382,29 2.453,55 2.545,18
S 3 1.781,63 1.995,42 2.137,95 2.280,48 2.321,20 2.361,93
S 2 1.705,27 1.801,99 1.873,25 1.954,70 2.036,14 2.117,59
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Tabelle TVöD/VKA 
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 

(gültig ab 1. August 2011) 
(monatlich in Euro) 

 

Entgelt-
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
S 18 3.069,49 3.171,80 3.581,07 3.888,01 4.348,44 4.629,81
S 17 2.762,53 3.043,90 3.376,44 3.581,07  3.990,33 4.230,78
S 16 2.690,92 2.977,40  3.202,50 3.478,75 3.785,70 3.969,87
S 15 2.588,60 2.864,85 3.069,49 3.304,81 3.683,39 3.847,09
S 14 2.557,91 2.762,53 3.018,33 3.222,96 3.478,75 3.657,81
S 13 2.557,91 2.762,53 3.018,33 3.222,96 3.478,75 3.606,64
S 12 2.455,59 2.711,38 2.956,94 3.171,80 3.437,82 3.550,37
S 11 2.353,28 2.660,22 2.793,24 3.120,65 3.376,44 3.529,91
S 10 2.291,88 2.537,44 2.660,22 3.018,33 3.304,81 3.540,14
S 9 2.281,65 2.455,59 2.609,06 2.890,43 3.120,65 3.340,63
S 8 2.189,56 2.353,28 2.557,91 2.849,51 3.115,53 3.325,27
S 7 2.123,06 2.327,69 2.491,41 2.655,11 2.777,89 2.956,94
S 6 2.087,25 2.291,88 2.455,59 2.619,29 2.767,65 2.930,34
S 5 2.087,25 2.291,88 2.445,36 2.527,21 2.639,76 2.834,16
S 4 1.892,85 2.148,64 2.281,65 2.394,20 2.465,82 2.557,91 
S 3 1.790,54 2.005,40 2.148,64 2.291,88 2.332,81 2.373,74
S 2 1.713,80 1.811,00 1.882,62 1.964,47 2.046,32 2.128,18
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Anhang zu der Anlage C (VKA) 

 

S 2 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen/Kinderpflegern mit staatlicher 

Anerkennung.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

S 3  

Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher 

Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 

gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-

üben.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

S 4  

1. Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit staatlicher Anerkennung oder mit staatli-

cher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 

aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-

tigkeiten ausüben, mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten.  

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)  

2. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufs-

ausbildung.  

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)  

3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern mit staatlicher Aner-

kennung.  

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

 

S 5  

1. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufs-

ausbildung als Leiterinnen/Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungswerk-

stätten oder Werkstätten für behinderte Menschen.  

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)  

2. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufs-

ausbildung, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Ausbildungs- oder Berufsförderungs-

werkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen der Entgeltgruppe S 10 

Fallgruppe 3 bestellt sind. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 4) 
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S 6  

Erzieherinnen/Erzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit 

sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-

rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 5)  

 

S 7 

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten.  

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 8)  

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)   

 

S 8  

1. Erzieherinnen/Erzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätig-

keit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 

ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit besonders schwieri-

gen fachlichen Tätigkeiten. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3, 5 und 6)  

2. Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entspre-

chender Tätigkeit. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 7)  

3. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeisterinnen/ Industrie-

meister oder Gärtnermeisterinnen/Gärtnermeister im handwerklichen Er-

ziehungsdienst als Leiterinnen/Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungs-

werkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen.  

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)  

4. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeisterinnen/ Industrie-

meister oder Gärtnermeisterinnen/Gärtnermeister im handwerklichen Erzie-

hungsdienst, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertrete-

rin/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Ausbildungs- oder Berufsförderungs-

werkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen der Entgeltgruppe S 13 

Fallgruppe 6 bestellt sind. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 4)  
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5. Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern bzw. Sozi-

alpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung.  

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

S 9 

1. Erzieherinnen/Erzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätig-

keit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 

ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit fachlich koordinie-

renden Aufgaben für mindestens drei Beschäftigte mindestens der Entgeltgrup-

pe S 8 Fallgruppe 1. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 5)  

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für behinderte 

Menschen im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit we-

sentlichen Erziehungsschwierigkeiten bestellt sind.  

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4 und 8)  

 

S 10  

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen.  

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)  

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind.  

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)  

3. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeisterinnen/ Industrie-

meister oder Gärtnermeisterinnen/Gärtnermeister im handwerklichen Er-

ziehungsdienst als Leiterinnen/Leiter von großen Ausbildungs- oder Berufsför-

derungswerkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen. 

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)  

 

S 11  

Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit 

staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 

die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-

keiten ausüben.  
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(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)  

S 12 

Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit 

staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, 

die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-

keiten ausüben, mit schwierigen Tätigkeiten.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 11)  

 

S 13 

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen.  

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)  

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen bestellt sind.  

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)  

3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Men-

schen im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentli-

chen Erziehungsschwierigkeiten.  

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 8)  

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für behinderte 

Menschen im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit we-

sentlichen Erziehungsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung von 

mindestens 40 Plätzen bestellt sind.  

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)  

5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen bestellt sind. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4 und 10)  

6. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeisterinnen/ Industrie-

meister oder Gärtnermeisterinnen/Gärtnermeister im handwerklichen Er-

ziehungsdienst als Leiterinnen/Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungs-

werkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen, die sich durch den Um-

fang und die Bedeutung ihres Aufgabengebietes wesentlich aus der Entgelt-

gruppe S 10 Fallgruppe 3 herausheben. 

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
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S 14 

Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit 

staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit, die Entscheidungen zur Ver-

meidung der Gefährdung des Kindeswohls treffen und in Zusammenarbeit mit dem 

Familiengericht bzw. Vormundschaftsgericht Maßnahmen einleiten, welche zur Ge-

fahrenabwehr erforderlich sind, oder mit gleichwertigen Tätigkeiten, die für die Ent-

scheidung zur zwangsweisen Unterbringung von Menschen mit psychischen Krank-

heiten erforderlich sind (z. B. Sozialpsychiatrischer Dienst der örtlichen Stellen der 

Städte, Gemeinden und Landkreise). 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 12) 

 

S 15  

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9) 

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen bestellt sind.  

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)  

3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Men-

schen im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentli-

chen Erziehungsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung von mindes-

tens 40 Plätzen.  

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)  

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für behinderte 

Menschen im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder- und Jugendliche mit we-

sentlichen Erziehungsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung von 

mindestens 70 Plätzen bestellt sind.  

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)  

5. Beschäftigte als Leiterin/Leiter von Erziehungsheimen.  

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 10)  

6. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen bestellt sind. 

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 9 und 10)  
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7. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpä-dagogen 

mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-

schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-

sprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem 

Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 

12 heraushebt.  

 (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)  

 

S 16  

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen.  

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)  

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen bestellt sind.  

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)  

3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Men-

schen im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder- und Jugendliche mit wesentli-

chen Erziehungsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung von mindes-

tens 70 Plätzen.  

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)  

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für behinderte 

Menschen im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder- und Jugendliche mit we-

sentlichen Erziehungsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung von 

mindestens 90 Plätzen bestellt sind.  

 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)  

 

S 17  

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)  

2. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Men-

schen im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentli-

chen Erziehungsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung von mindes-

tens 90 Plätzen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)  
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3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 9 und 10)  

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-

nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind.  

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 9 und 10)  

5. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen 

mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-

schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-

sprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwie-

rigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt. 

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

6. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen/Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeuten und Psychagoginnen/Psychagogen mit staatlicher Aner-

kennung oder staatlich anerkannter Prüfung und entsprechender Tätigkeit.  

 

S 18 

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 9 und 10)  

2. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen 

mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-

schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-

sprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit 

verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe S 17 Fallgruppe 5 

heraushebt.  

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)  

 

Protokollerklärungen:  

1. 1Die/Der Beschäftigte – ausgenommen die/der Beschäftigte bzw. Meiste-

rin/Meister im handwerklichen Erziehungsdienst – erhält für die Dauer der Tä-

tigkeit in einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem Jugendwohnheim 

oder einer vergleichbaren Einrichtung (Heim) eine Zulage in Höhe von 61,36 

Euro monatlich, wenn in dem Heim überwiegend behinderte Menschen im Sin-

ne des § 2 SGB IX oder Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-

schwierigkeiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder Pflege ständig un-

tergebracht sind; sind nicht überwiegend solche Personen ständig unterge-
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bracht, beträgt die Zulage 30,68 Euro monatlich. 2Für die/den Beschäftigte/n 

bzw. Meisterin/Meister im handwerklichen Erziehungsdienst in einem Heim im 

Sinne des Satzes 1 erster Halbsatz beträgt die Zulage 40,90 Euro monatlich. 
3Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen An-

spruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben. 4Sie ist bei 

der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) zu berücksichtigen. 

2. Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B.  

 a) Tätigkeiten in Einrichtungen für behinderte Menschen im Sinne des § 2 

SGB IX und in psychiatrischen Kliniken,  

b) alleinverantwortliche Betreuung von Gruppen z. B. in Randzeiten,  

c) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere 

Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht behinder-

ter Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel 

von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der 

Kindertagesbetreuung,  

 d) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB 

IX oder in Gruppen von Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen Erzie-

hungsschwierigkeiten, 

e) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen.  

3. Als entsprechende Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern gilt auch die Tätigkeit 

in Schulkindergärten, Vorklassen oder Vermittlungsgruppen für nicht schul-

pflichtige Kinder und die Betreuung von über 18jährigen Personen (z. B. in Ein-

richtungen für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder für Obdach-

lose).  

4. Ständige Vertreterinnen/Vertreter sind nicht Vertreterinnen/Vertreter in Urlaubs- 

und sonstigen Abwesenheitsfällen.  

5. Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind auch  

 a) Kindergärtnerinnen/Kindergärtner und Hortnerinnen/Hortner mit staatlicher 

Anerkennung oder staatlicher Prüfung, 

b) Kinderkrankenschwestern/Kinderkrankenpfleger, die in Kinderkrippen tätig 

sind,  

eingruppiert. 

6. Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B. die  

 a) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere 

Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht behinder-

ter Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel 

von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der 

Kindertagesbetreuung, 
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 b) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB 

IX oder von Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen Erziehungs-

schwierigkeiten,  

c) Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der offenen Tür, 

d) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen, 

 e) fachlichen Koordinierungstätigkeiten für mindestens vier Beschäftigte min-

destens der Entgeltgruppe S 6, 

 f) Tätigkeiten einer Facherzieherin/eines Facherziehers mit einrichtungs-

übergreifenden Aufgaben. 

7. Unter Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung sind Be-

schäftigte zu verstehen, die einen nach Maßgabe der Rahmenvereinbarung 

über die Ausbildung und Prüfung an Fachschulen (Beschluss der Kultusminis-

terkonferenz vom 7. November 2002) gestalteten Ausbildungsgang für Heilpä-

dagoginnen/Heilpädagogen mit der vorgeschriebenen Prüfung erfolgreich ab-

geschlossen und die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung „staat-

lich anerkannte Heilpädagogin/staatlich anerkannter Heilpädagoge“ erworben 

haben.  

8. Kindertagesstätten im Sinne dieses Tarifmerkmals sind Krippen, Kindergärten, 

Horte, Kinderbetreuungsstuben, Kinderhäuser und Kindertageseinrichtungen 

der örtlichen Kindererholungsfürsorge.  

9. 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr 

grundsätzlich die Zahl der vom 1. Oktober bis 31. Dezember des vorangegan-

genen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zu-

grunde zu legen. 2Eine Unterschreitung der maßgeblichen je Tag gleichzeitig 

belegbaren Plätze von nicht mehr als 5 v.H. führt nicht zur Herabgruppierung. 
3Eine Unterschreitung auf Grund vom Arbeitgeber verantworteter Maßnahmen 

(z. B. Qualitätsverbesserungen) führt ebenfalls nicht zur Herabgruppierung. 
4Hiervon bleiben organisatorische Maßnahmen infolge demografischer Hand-

lungsnotwendigkeiten unberührt.  

10. Erziehungsheime sind Heime, in denen überwiegend behinderte Kinder oder 

Jugendliche im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder oder Jugendliche mit wesent-

lichen Erziehungsschwierigkeiten ständig untergebracht sind.  

11. Schwierige Tätigkeiten sind z. B. die  

a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen, 

b) Beratung von HIV-Infizierten oder an AIDS erkrankten Personen, 

 c) begleitende Fürsorge für Heimbewohnerinnen/Heimbewohner und nach-

gehende Fürsorge für ehemalige Heimbewohnerinnen/Heimbewohner, 
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 d) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nachgehende Fürsorge für 

ehemalige Strafgefangene, 

 e) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Beschäftigter mindestens der Ent-

geltgruppe S 9.  

12. Unter die Entgeltgruppe S 14 fallen auch Beschäftigte mit dem Abschluss Dip-

lompädagogin/Diplompädagoge, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 

ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten von Sozialarbeiterinnen/ Sozialar-

beitern bzw. Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung 

ausüben, denen Tätigkeiten der Entgeltgruppe S 14 übertragen sind.“ 

 

 

Berlin/Köln, den 13. September 2005 

 

 

[Unterschriften der Tarifvertragsparteien] 
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Niederschriftserklärungen 

Zu Abschnitt VIII (Sonderregelungen Bund) § 45 

 

Die Tarifvertragsparteien stimmen überein, dass der Auslandszuschlag, der nach 

Maßgabe des § 45 (Bund) Nr. 8 Abs. 2 TVöD-BT-V in entsprechender Anwendung 

der Tabelle Auslandszuschlag der Anlage VI.1 Bundesbesoldungsgesetz auf der 

Grundlage einer/eines Vollzeitbeschäftigten ermittelt wurde, anschließend nach § 24 

Abs. 2 TVöD zeitratierlich zu berechnen ist. 

 

Zu Abschnitt VIII (Sonderregelungen VKA) § 46 Nr. 4 

 

1. Die Tarifvertragsparteien (VKA und ver.di) verpflichten sich, bei Anhebung der 

Altersgrenze für das Ausscheiden vergleichbarer Beamtinnen und Beamter und 

bei einem Wegfall der Möglichkeit der Altersteilzeitarbeit vor dem 31. Dezember 

2009 in Gespräche über die sich dadurch ergebende Situation einzutreten. 

 

2. Der Arbeitgeber hat dem Beschäftigten die Höhe der garantierten Ablaufleis-

tung nach Absätzen 3 und 4, auf die die Versicherung abzuschließen ist, mitzu-

teilen. 

 

3. Zu § 3 Satz 3 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56  

 

Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst müssen in Einrichtungen tätig 

sein, in denen auch Kinder oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierig-

keiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder Pflege betreut werden, und für 

Kinder oder Jugendliche erzieherisch tätig sein.“ 

 

4. Zu Abschnitt IX Übergangs- und Schlussvorschriften (Bund) § 49 Absatz 4 

Buchst. b 

 

Der Zeitpunkt des Außerkrafttretens wurde im Einklang mit dem Zeitpunkt des Au-

ßerkrafttretens des § 13 Absatz 2 der Arbeitszeitverordnung für die Beamtinnen und 

Beamten des Bundes (AZV) festgelegt. Falls der Geltungszeitraum für die in § 13 

Absatz 2 AZV enthaltene Opt-out-Regelung verlängert wird, werden die Tarifver-

tragsparteien Gespräche über einer Verlängerung des Geltungszeitraums der tarifli-

chen Opt-out-Regelung für das Feuerwehrpersonal führen. 
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